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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bundestag ist Anfang Juli in die Sommerpause gegangen und jetzt beginnen die Auf-
räumarbeiten. Auch für den Newsletter hat sich einiges angesammelt.

Der  BND-Untersuchungsausschuss  hat  in  mehreren  10-stündigen  Zeugenvernehmungen 
noch einmal versucht,  mehr Licht in das deutsch-amerikanische  Zusammenspiel  bei  der 
Terrorbekämpfung zu bekommen, bevor er im September die Rolle des BND in Bagdad beim 
Angriff der USA im März 2003 untersuchen wird. Mein Resümee der Beweisaufnahme, ins-
besondere auch zum Fall Kafaghy, sind auf meiner Website nachzulesen.

Im Plenum gab es am 29. Mai eine Aussprache zum Anlass des 60. Jahrestages der Grün-
dung Israels, in der Petra Pau als einzige auch an das Schicksal der Palästinenserinnen und 
Palästinenser erinnerte. Dies war auch mein Anliegen in einem Aufsatz, der auszugsweise 
im Neuen Deutschland veröffentlicht wurde. Das hinderte allerdings eine kleine Gruppe in-
nerhalb der Linksjugend, die sich Bundesarbeitskreis Shalom nennt, nicht, eine Kampagne 
gegen mich zu starten, die sich außerdem gegen Wolfgang Gehrcke und Oskar Lafontaine 
richtete. Ausgangspunkt ihrer Versuche, mich als Israelfeind, Terrorfreund und Antisemiten 
zu denunzieren und zum Rücktritt zu drängen, war ein Protokoll, welches sie von einer mei-
ner Veranstaltungen angefertigt  und einigen Journalisten zugesandt  hatten. Ich habe den 
Journalisten eine Stellungnahme zu den krassesten Verdrehungen gesandt, die Veranstalter 
veröffentlichten ihrerseits ein Protokoll von dem Abend in Berlin-Neukölln. Wer sich über das 
Vorgehen dieser Boy-Group des Henryk M. Broder und ihres Vortänzers informieren möchte, 
sei auf zwei aufschlussreiche Artikel von Susann Witt-Stahl im ND und Knut Mellenthin in der 
jungen welt hingewiesen. Die Angelegenheit ist reichlich absurd, jedoch nicht ganz harmlos, 
denn Broder agiert auf Einladung der CDU im Bundestag, und seine Jünger von BAK Sha-
lom geben Interviews in Haaretz. 

Mich beschäftigten im Plenum vor allem der Druck auf Myanmar zur Öffnung des Landes für 
die Katastrophenhilfe, der Wunsch der FDP, die Bundeswehr nun auch gegen die Piraterie 
weltweit einzusetzen, die Schnapsidee des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU 
Schockenhoff, einen Nationalen Sicherheitsrat nach US-Vorbild einzurichten und die Verlän-
gerung des Mandats der Bundeswehr im neugegründeten Staat Kosovo.

Kurz vor der Mandatsverlängerung für den Kosovo haben wir unsere  Organklage vor dem 
Bundesverfassungsgericht gegen den Verbleib der Bundeswehr nach der einseitigen Sezes-
sion des Kosovo eingereicht. Sie ist von dem Hamburger Kollegen Prof. Dr. Thomas Bruha, 
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, angefertigt worden. Wir 
rechnen allerdings nicht mehr mit einer Entscheidung noch in dieser Legislaturperiode. Die 
Klageschrift und eine kurze Zusammenfassung unserer Argumentation sind online abrufbar.
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Viel Zeit hat auch der jetzt endlich von der Fraktion akzeptierte Antrag zur stärkeren Beach-
tung der Kurdenfrage im Beitrittsprozess der Türkei gebraucht. Wegen angeblicher „Einsei-
tigkeit“ des Antrags  (PKK-Schlagseite) gab es im  Fraktionsvorstand mehr  Unsicherheit und 
Ängstlichkeit, als ich erwartet hatte. Wie notwendig eine politische Lösung all der Probleme 
ist, die sich aus der Diskriminierung der Kurden in der Türkei ergeben, zeigt die jüngste Ent-
führung am Ararat. Das Verbot des kurdischen Senders Roj-TV in Deutschland, den nur Tür-
ken und Kurden anschauen, ist das Gegenteil von einem konstruktiven Beitrag zu einer fried-
lichen Lösung. Schließlich zeigen zwei parlamentarische Anfragen zum Fortgang des Anna-
polis-Prozesses (Israel-Palästina) und zur Situation im Tschad, wo es sonst noch brennt.

Letzteres gilt natürlich vor allem für Afghanistan, welches nach wie vor den Schwerpunkt un-
serer außenpolitischen Aktivitäten bildet. Vom 6. bis 8. Juni organisierte die Friedensbewe-
gung eine große Afghanistankonferenz in Hannover, an der auch die junge Juristin Zoya von 
der Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) und Wahid Safi, Profes-
sor für Völkerrecht an der Kabuler Universität, teilnahmen. Beide sind scharfe Kritiker des 
„Systems Karzai“ und der ausländischen Militärpräsenz, auf das sich dieses System stützt. 
Rechtzeitig zur Konferenz hatten wir unsere Broschüre fertig stellen können, in der alles, was 
man zu der Situation in Afghanistan derzeit wissen muss, sowie unsere Argumente gegen 
den Krieg der NATO zu lesen sind. Sie kann über mein Wahlkreisbüro bezogen werden.  

Dazwischen natürlich immer wieder Hamburg: der erste Landesparteitag nach der Wahl, der 
Nazi-Aufmarsch in Barmbek, etliche Veranstaltungen zu Afghanistan, Nahost und Tibet, Un-
terstützung des Streiks bei pflegen & wohnen, etc.  

Mein Tipp für die US-Novemberwahlen ist übrigens McCain - nicht aus falscher Alterssolida-
rität, sondern weil ich der Wählerschaft keine Mehrheit für einen schwarzen Charismatiker 
zutraue. Ich werde gern eingestehen, mich geirrt zu haben, habe mir gleichwohl McCains au-
ßenpolitische Ratgeber einmal näher angeschaut.

Meine Diätenerhöhung geht diesmal an das Solidaritätskomitee für Mumia Abu Jamal, der 
immer noch für die Aufhebung des über ihn verhängten Todesurteils kämpft. Mit dem Rest 
der Diäten mache ich Ferien in Schweden - auf dem Fahrrad, mit meiner Frau Katrin und 
ohne Handy.

Euch allen wünsche ich ebenso erholsame Ferien

Euer
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Steinmeier vertraut nur 
den USA 
 
Der  BND-Untersuchungsausschuß  des  Deut-
schen Bundestages ist jetzt mit dem Parlament 
in die Ferien gegangen. 2006 eingerichtet, soll 
er  die  Verstrickung  des  Bundesnachrichten-
dienstes und anderer deutscher Sicherheitsbe-
hörden in die mannigfaltigen Aktivitäten der US-
Geheimdienste und -Streitkräfte in deren welt-
weitem Antiterrorkampf  untersuchen.  Mit  dem 
gesetzlichen Auftrag, die Regierung zu kontrol-
lieren, kämpft er sich durch Akten hindurch, die 
von der  Regierung als  geheim eingestuft  und 
zusätzlich geschwärzt wurden. Was er dabei im 
letzten  halben  Jahr  aus  dem  Arkanum  der 
Staatstätigkeit erfuhr, ist offensichtlich Alltag im 
bald  siebenjährigen  Kampf  gegen  den  realen 
und den eingebildeten Terror.

Abdel  Halim  Khafagy,  ägyptischer  Staatsbür-
ger, lebte schon über 20 Jahre in München und 
betrieb dort einen kleinen Verlag für islamische 
Schriften, als er Ende September auf einer Ge-
schäftsreise 2001 zusammen mit seinem Mitar-
beiter im Hotel „Hollywood“ in Sarajevo gekid-
nappt wurde. Schwer bewaffnete Spezialkräfte 
der  UN-Truppen  in  Bosnien-Herzegowina 
(SFOR) drangen morgens um drei in sein Ho-
telzimmer ein, schlugen mit Gewehrkolben auf 
den  wehrlosen,  damals  69-Jährigen  ein  und 
verletzten  ihn  so  schwer  am  Kopf,  daß  die 
Wunde mit  mehr  als  zwanzig  Stichen  genäht 
werden mußte. Zu einem Paket verschnürt wur-
den Khafagy und sein Mitarbeiter Al Jamal so-
dann in einem Hubschrauber in das US-ameri-
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kanische  Hauptquartier  Camp  Eagle  Base  in 
Tuzla gebracht und dort unter Folterbedingun-
gen über eine Woche lang vernommen.

Die  Aktion  der  Amerikaner  galt  offenbar 
Khafagys  Mitarbeiter  Al  Jamal,  der  anfänglich 
für  Abu  Zubaiida  gehalten  wurde,  damals  die 
Nummer Drei der Al-Kaida. Als sich der Irrtum 
nach zwei Tagen aufgeklärt hatte, ließ man die 
beiden jedoch nicht frei. Bei Khafagy, den man 
in den Umkreis der Muslimbruderschaft einord-
nete,  hatte  man verdächtige  Telefonnummern 
gefunden. Deshalb stufte man die beiden nun 
als gefährlich für die Sicherheit der SFOR ein.

Während  ihrer  Inhaftierung  waren  Kräfte  des 
Nachrichtendienstes der Bundeswehr (GENIC) 
und des Bundeskriminalamtes (BKA) in Saraje-
vo  mit  der  kriminalistischen  Auswertung  der 
Habseligkeiten  der  beiden  befaßt.  In  Abstim-
mung mit dem Bundeskanzleramt sollten sie die 
Amerikaner  bei  der  Auswertung  der  gefunde-
nen Geschäftsunterlagen unterstützen und da-
durch eine gezielte  Vernehmung ermöglichen. 
Angeordnet  worden  war  die  „Dienstreise“  der 
Beamten vom Vizepräsidenten des BKA.
 
Bereits  am  2.  Oktober  2001  schilderten  die 
BKA-Beamten in ihrem täglichen Bericht an das 
Mutterhaus die Umstände der Inhaftierung und 
Befragung  Khafagys.  Sie  waren  beauftragt, 
Khafagy  in  der  Haft  im  Camp Eagle  Base  in 
Tuzla  zu  vernehmen,  sahen  davon  aber  ab, 
nachdem ihnen der Leiter des amerikanischen 
Vernehmungsteams nicht ohne Stolz die Haft- 
und Vernehmungssituation auf der Eagle Base 
vorgeführt  hatte:  Unter  tagelangem Schlafent-
zug wurden Khafagy und Al Jamal in fensterlo-
sen Zellen festgehalten, damit sie das Zeitge-
fühl verloren. Vernommen wurden sie von meh-
reren Personen, die sich im Rücken der Gefan-
genen aufhielten.  Den  BKA-Beamten  ist  zwar 
zugute zu halten, daß sie Khafagy letztlich nicht 
vernommen haben. Das BKA hatte aber auch 
keine Bedenken, die von den Amerikanern an-
gebotenen  Verhörprotokolle  anzunehmen.  Be-
reitwillig griff das Amt auf sie zurück, um sie im 
staatsanwaltschaftlichen  Ermittlungsverfahren 
zu den Attentaten vom 11. September zu ver-
wenden.

Es  gibt  starke  Indizien,  daß  Angehörige  des 
deutschen  SFOR-Kontingents  und  deutscher 
Nachrichtendienste  auch  an  der  Festnahme 
selbst und den ersten Vernehmungen beteiligt 
waren. Dem Befehlshaber des Einsatzführungs-
kommandos der  Bundeswehr  wurde  in  einem 
Vortrag  anläßlich  seines  Truppenbesuchs  in 
Sarajevo derart detailliert über die Vorbereitun-
gen und den Ablauf der  „Operation Hollywood“ 
Bericht  erstattet,  daß  sich  der  Eindruck  auf-
drängt,  deutsche Stellen seien von Anfang an 

involviert  gewesen.  Doch  handfeste  Beweise 
fehlen bis jetzt.

Nach über einer Woche in amerikanischer Fol-
terhaft  wurde  Khafagy  –  da  offensichtlich  ein 
Fehlgriff – schließlich nach Ägypten abgescho-
ben, obwohl ihm, der bereits 16 Jahre seines 
Lebens in Ägypten inhaftiert gewesen war, dort 
erneute  Haft  drohte.  Diplomatische Bemühun-
gen, seine Rückkehr nach Deutschland zu er-
möglichen,  waren  erwogen  worden,  unterblie-
ben aber. Zu seinem Glück konnte er nach ei-
ner Woche nach München zurückkehren, aber 
noch heute spürt er die Folgen seiner Fesse-
lung.

Am 9. Oktober 2001 hätte der Fall Khafagy in 
der täglichen Sicherheitslage des Bundeskanz-
leramts  erörtert  werden  sollen.  Zu  diesem 
Zweck war für den Präsidenten des BKA eigens 
ein umfangreicher Sprechzettel angefertigt wor-
den. Der heutige Außenminister Steinmeier, da-
mals Staatssekretär im Bundeskanzleramt und 
Koordinator der Geheimdienste, leitete die Run-
de  der  Präsidenten.  Doch  im  Untersuchungs-
ausschuß  konnte  er  sich  an  eine  Diskussion 
über diesen Fall nicht mehr erinnern. Die Her-
ren der Führung waren insgesamt nicht sehr er-
innerungsstark.  Ein  Mitarbeiter  der  Leitungs-
ebene des Bundeskanzleramtes berichtete dem 
Ausschuß jedoch glaubhaft, daß die Haftbedin-
gungen Khafagys im Bundeskanzleramt seiner-
zeit Flurgespräch gewesen seien. Auch der Be-
griff Folter sei da bereits gefallen.

Dennoch wurden erst Jahre später Konsequen-
zen gezogen, nachdem Murat Kurnaz und Mo-
hammed Haydar Zammar, beide ebenfalls von 
den  USA  gekidnappt,  unter  ähnlichen  Bedin-
gungen  in  hilfloser  Lage  vernommen  worden 
waren. Leitlinien für deutsche Beamte, die 2006 
erlassen wurden,  verbieten die  Nutzung erfol-
terter  Aussagen. Die  drohende Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses mag seinerzeit 
für diese Entscheidung hilfreich gewesen sein.

Auf  jeden  Fall  wußten  deutsche  Regierungs-
kreise bereits vor der Ausreise des deutschen 
Staatsangehörigen Zammar Mitte Oktober 2001 
und  seiner  Verschleppung von  Marokko  nach 
Syrien,  was  Terrorverdächtigen  aus  Deutsch-
land durch die Amerikaner droht, wenn sie die 
Bundesrepublik  verlassen.  Die  Verschleppun-
gen Khafagys und Zammars waren ebenso wie 
Kurnaz’ Entführung eindeutig rechtswidrige Ak-
tionen der  USA – Verbrechen im Namen des 
Kampfes gegen den Terrorismus.  Sie  wurden 
bekannt  als  „extraordinary renditions“  und be-
reits Ende 2001 in der amerikanischen Presse 
erwähnt.
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Die Bundesregierung will davon bis 2005 nichts 
gewußt haben, obwohl im November 2002 auch 
der Stern eine ausführliche Fotoreportage über 
die  Rendition-Praxis  veröffentlichte.  Und  ob-
wohl die Bundesregierung über Geheimdienste 
verfügt,  die  sich  ihrer  guten  Zusammenarbeit 
mit den Geheimdiensten der USA gerade in der 
Zeit nach dem 11. 9. 2001 rühmten, folgte sie 
offenbar  der  Devise  „Nichts  hören,  nichts  se-
hen, nichts erinnern“. 

Erst  als  2005  die  amerikanische  Verschlep-
pungspolitik nicht mehr zu leugnen war, musste 
sich  die  Bundesregierung  etwas  einfallen  las-
sen.  Denn  die  massiven  Verstöße  gegen  die 
Menschenrechte und das Völkerrecht, die diese 
Rendition-Flüge zum Skandal machten, und die 
Tatsache, daß der US-Geheimdienst CIA ohne 
Erlaubnis  den  deutschen  Luftraum für  Gefan-
genentransporte  benutzen  konnte,  verlangten 
eine Erklärung. Außenminister Steinmeier eröff-
nete  dem  Untersuchungsausschuß  jetzt,  er 
habe seine Kollegin Condoleezza Rice auf die 
problematische  Praxis  angesprochen  und  kei-
nen Grund gesehen, sich nicht auf ihre Versi-
cherung zu verlassen, daß die USA nach Ge-
setz und Recht handelten und auch die Geset-
ze und die Souveränität ihrer Partner achteten. 
Alles Lügen, was auch dem naivsten Anfänger 
in der Außenpolitik von seinen Mitarbeitern im 
Auswärtigen  Amt  hätte  klar  gemacht  werden 
müssen.  Dem  Parlamentarischen  Kontrollgre-
mium des Bundestages hatte die Bundesregie-
rung  2006  abschließend  mitgeteilt,  sie  sehe 
„gegenwärtig  keinen  Anlaß,  Änderungen  der 
bestehenden Rechtslage oder der Erlaubnisver-
fahren anzustreben. Sollten Mißbräuche des er-
laubnisfreien  Einflugs  festgestellt  werden,  ist 
die  Bundesregierung in  der  Lage,  diese kurz-
fristig auf der Basis der geltenden Vorschriften 
abzustellen.“ 

Die  Bundesregierung  hat  die  USA nie  darauf 
hingewiesen, daß Flüge ziviler Maschinen über 
deutsches Hoheitsgebiet im Auftrag der CIA als 
Staatsflüge einer Erlaubnis bedürfen. Statt sich 
ein Vorbild an Österreich zu nehmen, das sich 
gegen solche  Flüge  erfolgreich  zur  Wehr ge-
setzt hat, hält sie weiterhin an ihrer abwegigen 
Rechtsauffassung fest,  es handele  sich dabei 
um nichtgewerbliche zivile Flüge, die keiner Er-
laubnis bedürften. Auch die Dauererlaubnis des 
Bundesverteidigungsministeriums  für  Militärflü-
ge der US-Truppen wurde nicht widerrufen, ob-
wohl  sie  eindeutig  mißbraucht  wird,  wenn die 
amerikanischen  Streitkräfte  Terrorverdächtige 
nach Guantanamo verbringen.

Bei den Bemühungen um Aufklärung das Vor-
wurfs,  Deutschland  sei  Drehkreuz  amerikani-
scher Verschleppungen, ließ die Regierung die 
vollkommen  überforderte  Staatsanwaltschaft 

Zweibrücken allein. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz,  gesetzlich  verpflichtet,  „sicher-
heitsgefährdende […]  Tätigkeiten […]  für eine 
fremde  Macht“  im  Rahmen  der  Spionageab-
wehr – es handelte sich immerhin um Aktivitä-
ten  der  CIA  –  zu  bekämpfen,  blieb  untätig. 
Überwachung der  Telefonanschlüsse von US-
Militärbasen  in  Deutschland  –  ein  bewährtes 
und exzessiv  genutztes Mittel  der  innerstaatli-
chen Feindaufklärung – stand nicht zur Diskus-
sion.  Die  Geheimdienstpräsidenten  Hanning 
und Fromm bekundeten vielmehr, daß man die 
Aktivitäten  der  CIA  in  Deutschland  generell 
nicht  beobachte.  Und  Innenminister  Schäuble 
versicherte dem Untersuchungsausschuß, dies 
sei eine „bewährte Staatspraxis“, für deren Än-
derung er keinerlei Veranlassung sehe. 

Unangekündigte  Kontrollen  in  den  Coleman 
Barracks,  dem  zentralen  Militärgefängnis  der 
europäischen US-Streitkräfte in Mannheim, das 
verdächtig ist, als Foltergefängnis für Terrorver-
dächtige genutzt worden zu sein, unterblieben 
ebenfalls.  Der Bundesregierung war allerdings 
durchaus bewußt, daß es zu den Aufgaben der 
deutschen  Behörden  gehört,  menschenrechts-
widrige  Zustände  auch  in  US-amerikanischen 
Einrichtungen auf deutschem Boden zu unter-
binden.  Ein  Ermittlungsverfahren  wurde  vom 
Generalbundesanwalt eingestellt, weil der Infor-
mant, ein amerikanischer Soldat, nicht ausfindig 
gemacht werden konnte. Er war zwischenzeit-
lich  laut  Zeugenaussagen vom US-Militär  ver-
haftet und in die USA verbracht worden.

Gesetzgeberische Konsequenzen wurden nicht 
gezogen, sind nicht einmal geplant. Das Luftsi-
cherheitsgesetz schützt ausschließlich vor Ge-
fahren, die durch Terroranschläge aus der Luft 
drohen.  An  Gefahren,  die  durch  den  Einsatz 
rechtswidriger Mittel im „Kampf gegen den Ter-
ror“ drohen, dachte offenbar niemand. Bis heu-
te kam es nicht einmal zu einer Ergänzung des 
Luftverkehrsgesetzes,  um  „zivile  Staatsflüge“ 
erlaubnispflichtig  zu  machen.  Ebenso  wenig 
existiert im deutschen Strafrecht ein Tatbestand 
wie in der Schweiz, der das völkerrechtwidrige 
Eindringen  in  nationales  Hoheitsgebiet  unter 
Strafe  stellt.  Forderungen  aus  dem  Untersu-
chungsausschuß, die gesetzlichen Versäumnis-
se jetzt nachzuholen, vertröstete Innenminister 
Schäuble mit dem Hinweis, daß nach Abschluß 
der  Tätigkeit  des  Untersuchungsausschusses 
dessen Bericht  geprüft  werde. Dann ist  Wahl-
kampfzeit. 

Offensichtlich fehlt der politische Wille, effektive 
gesetzliche  Vorkehrungen  und  strafrechtliche 
Sanktionen gegen völker- und menschenrechts-
widrige  Verletzungen  des  deutschen  Luftrau-
mes einzuführen. Die reibungslose Kooperation 
mit  dem  amerikanischen  Bündnispartner 
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scheint wichtiger zu sein als die Verhinderung 
schwerster Menschenrechtsverstöße durch „ex-
traordinary renditions“, die nach den Absichten 
der  US-Administration  auch  in  Zukunft  fortge-
führt  werden  sollen.  Ihr  Pressesprecher  Tony 
Snow verkündete im Februar 2007: “Rendition 
ist  nicht  etwas,  was mit  dieser  Regierung be-
gann,  und  ich  bin  sicher,  sie  wird  sicherlich 
auch in der Zukunft praktiziert werden.“ Anläß-

lich des bevorstehenden Besuches des Präsi-
dentschaftskandidaten  Obama in  Deutschland 
Ende Juli habe ich ihm die Frage gesandt, ob 
diese Auskunft auch für ihn gelte,  falls  er die 
Präsidentschaftswahl gewinnt.

Norman Paech ist Obmann der Linksfraktion im 
BND-Untersuchungsausschuß

Der Staat Israel und die 
Zukunft Palästinas
Anmerkungen zum 60. Jahrestag der 
Gründung Israels

Staatsgründungen sind  im  vergangenen Jahr-
hundert vor allem Ereignisse der Befreiung, der 
Erfüllung  nationaler  Identität  und  der  Beendi-
gung gewaltsamer Kämpfe um die Unabhängig-
keit  und  Selbständigkeit  gewesen  –  Anlass 
großer Feiern. So auch im Fall Israels am 14. 
Mai  1948.  Allerdings  entsprach  dieses  Datum 
nicht dem Fahrplan der UNO und stürzte  den 
neugegründeten Staat sofort in einen Krieg mit 
seinen Nachbarn. In diesem Zustand des Krie-
ges ist Israel immer noch mit den meisten sei-
ner  arabischen Nachbarn und es ist  eine be-
drückende Tatsache, dass sich Israel selbst 60 
Jahre  nach  seiner  Gründung immer  noch  als 
Fremdkörper  in  seiner  Umgebung   empfindet 
und von dieser auch als ein solcher angesehen 
wird. Es ist zudem ein einzigartiges Phänomen, 
dass kein anderer Staat auf der Welt vergleich-
bare  Garantien  seiner  Existenz  und  seines 
Existenzrechts  durch  die  großen  Mächte  er-
fährt. Dennoch bangt er um seine Existenz wie 
kaum ein zweiter Staat. Und es gibt keine Regi-
on auf dieser Erde, deren Gegenwart und Zu-
kunft uns Deutsche mehr bewegt als Israel und 
Palästina.

Dabei  war  das  vom  Faschismus  befreite 
Deutschland  gar  nicht  an  der  Gründung  des 
Staates Israel 1948 beteiligt. Vielmehr war das 
zionistische Projekt  eines eigenen Staates für 
Jüdinnen und Juden schon lange vor dem Holo-
caust  geboren  worden.  Es  war  eine  Konse-
quenz des europäischen Antisemitismus, seiner 
Diskriminierungen,  Gewalt  und  Pogrome,  vor 
denen auch die Assimilierung der Jüdinnen und 
Juden in die westeuropäischen Gesellschaften 
nicht  retten  konnte.  Mit  den  Verbrechen  des 
Völkermords durch die Nazis erwies sich dann 

allerdings die Errichtung eines eigenen Staates
über die in der Balfour-Erklärung von 1917 ver-
sprochene „jüdische Heimstätte“ hinaus als un-
abdingbar und notwendig, um das jüdische Volk 
vor der Wiederholung eines drohenden Geno-
zids zu retten. Damit begann das, was wir heu-
te die „besondere deutsche Verantwortung“ für 
Israel nennen: die Existenz dieses Staates zu 
garantieren.

Ein Staat in feindlicher Umwelt

Man kann verschiedene Zweifel  daran anmel-
den,  inwieweit  die  beiden  Nachfolgestaaten 
BRD und DDR dieser  Verantwortung nachge-
kommen sind. Tatsache ist jedoch, dass nach 
sechzig Jahren die Beziehungen zwischen dem 
Volk, dem durch die UNO 1947 ein Land zuge-
wiesen wurde, auf dem ein anderes Volk lebte, 
und eben dem Volk, welches durch die Staats-
gründung 1948  zur  Flucht  gezwungen  wurde, 
ein permanenter Zustand der Aggression, Ge-
walt,  ja  Terror  herrscht.  Dies  zeigt  zweierlei: 
erstens trifft diese Verantwortung alle die Staa-
ten in Europa,  die die Last  ihrer eigenen Ge-
schichte  auf  die  Schultern  eines  unbeteiligten 
Volkes  abgeladen  haben,  also  nicht  nur  die 
Deutschen – wenn auch diese bestimmt in be-
sonderem Maße. Zweitens hat sich diese Ver-
antwortung vollkommen einseitig auf die Garan-
tie eines Staates konzentriert, ohne der ande-
ren  Hälfte  der  in  der  Teilungsresolution  von 
1947 eingegangenen Verpflichtung nachzukom-
men:  auch  einen  palästinensischen  Staat  zu 
schaffen.

Um das Versäumnis genauer zu umreißen: Die 
europäischen Staaten und die USA haben sich 
mit der Garantie eines neuen UN-Mitgliedes be-
gnügt, ohne sich darum zu kümmern, wie sich 
der  neue Staat  in  seine feindliche Umgebung 
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integriert. Natürlich haben sie darauf geachtet, 
dass er in den Zeiten des Kalten Krieges auf 
der  richtigen  Seite  im  westlich-kapitalistischen 
Lager  verankert  war.  Sie  haben ihn  auch  als 
Vorposten  atlantischer  Interessen  gegenüber 
den arabischen Staaten betrachtet, um die zwi-
schen Ost und West gerangelt wurde. In dieser 
Auseinandersetzung haben sie die Isolation Is-
raels in der arabischen Welt nicht nur geduldet, 
sondern sogar gefördert – und daran waren die 
Regierungen der Bundesrepublik nicht unbetei-
ligt. Sie haben ihre machtstrategischen Interes-
sen an die Stelle der völkerrechtlichen Prinzipi-
en gesetzt,  die die UNO-Generalversammlung 
in regelmäßigen Resolutionen immer wiederholt 
und angemahnt hat. Sie haben Israel zur größ-
ten Militärmacht ausgebaut, ohne auf die sozia-
le und politische Integration in die es umgeben-
de Staatenwelt zu achten. Sie haben seinen ko-
lonialen  Geburtsfehler,  die  Tatsache,  dass  es 
von  europäischen  Siedlern  gegründet  wurde, 
erhalten,  ohne  einen  wirklich  überzeugenden 
Versuch zu unternehmen, aus der „feindlichen“ 
Umgebung  eine  friedliche  Nachbarschaft  zu 
machen. Das Resultat ist die heute unerträgli-
che Zuspitzung der Konfrontation mit der paläs-
tinensischen Bevölkerung. Wer diesen Geburts-
tag  uneingeschränkt  feiert,  hat  die  Hälfte  der 
Geschichte vergessen und deutet die Gefahren 
für die Zukunft falsch.

Zionismus vor und nach Ben Gurion

Zunächst noch einmal ein Blick zurück auf die 
Geschichte der  Staatswerdung.  Sie zeigt  uns, 
dass  es  zwei  Linien  des  Zionismus  gab,  die 
sich zwar in der Notwendigkeit eines Staates ei-
nig waren, aber in seiner Qualität und der Aus-
einandersetzung  mit  der  arabischen  Bevölke-
rung unterschiedliche Positionen vertraten. Bei 
Leon  Pinsker  und  Theodor  Herzl  war  die 
Staatsgründungsideologie noch säkular. Herzls 
Vision vom neuen Staat baute auf multikulturel-
le Gleichheit und Toleranz: „Mein Testament für 
das jüdische Volk: Euren Staat so zu erbauen, 
dass  ein  Fremder  zufrieden  bei  Euch  lebt“, 
schrieb er in seinen Tagebüchern. Auch Chaim 
Weizmann  erklärte auf dem Zionistischen Welt-
kongress  1931  in  Basel:  „Die  Araber  müssen 
fühlen  und  überzeugt  werden  durch  Tat  und 
Wort, dass, welches immer das künftige nume-
rische Verhältnis der beiden Völker in Palästina 
sein mag, wir für unseren Teil keine politische 
Beherrschung  planen  (…).  Eine  numerische 
Mehrheit  wäre  keine  genügende  Garantie  für 
die  Sicherheit  unserer  nationalen  Heimstätte. 
Die Sicherheit muss geschaffen werden durch 
verlässliche  politische  Garantien  und  durch 
freundschaftliche Beziehungen zu der nichtjüdi-
schen Welt, die uns umgibt.“ 

Der Umschwung zur Konfrontation erfolgte erst 

mit den sog. Revisionisten unter Wladimir Jabo-
tinsky, die offen einen rein jüdischen Staat pro-
pagierten, in dem die Araber keine Rolle spie-
len sollten. Diese aggressive Version des Zio-
nismus erhielt  Auftrieb  durch  gewaltsame Wi-
derstandsaktionen der Araber wie das Pogrom 
von Hebron,  wo im Jahre 1929 60 orthodoxe 
Juden  getötet  wurden.  Auch  die  wachsende 
Repression  gegen  die  jüdische  Bevölkerung 
und  ihre  schließliche  Vernichtung  in  Deutsch-
land bestärkte die Revisionisten und ließ David 
Ben Gurion 1938 für Zwangsumsiedlungen von 
Arabern plädieren,  „da daran nichts Unmorali-
sches“  sei.  Das  war  damals  zwar  gang  und 
gäbe, aber mit Ben Gurion hatte sich ein Zionis-
mus  in  der  Führung  der  Bewegung  durchge-
setzt,  der  das  nationale  Ziel  eines  rein  jüdi-
schen  Staates,  der  ganz  Palästina  umfassen 
sollte, auch mit Gewalt verfolgen wollte.

Hannah Arendt hat die Gefahren dieser Wende 
im  offiziellen  Zionismus  deutlich  hervorgeho-
ben,  als  1944  die  Amerikanische  Zionistische 
Bewegung sich zu dem neuen Programm Ben 
Gurions bekannte.  Sie schrieb 1945: „Dies ist 
ein Wendepunkt in der Geschichte des Zionis-
mus; denn es besagt, dass das revisionistische 
Programm,  das  so  lange  scharf  zurückgewie-
sen wurde, nun am Ende siegreich ist (…) Die-
ses Mal sind die Araber in der Resolution ein-
fach  nicht  erwähnt  worden,  was  ihnen  offen-
sichtlich  die  Wahl  lässt  zwischen  freiwilliger 
Auswanderung und Bürgerrechten zweiter Klas-
se (…) Dies ist ein Todesstoß gegen diejenigen 
jüdischen Parteien in Palästina selbst, die uner-
müdlich die Notwendigkeit einer Verständigung 
zwischen  dem arabischen und dem jüdischen 
Volk predigten… Nationalismus ist schlimm ge-
nug, wenn er auf nichts anderes aufbaut als auf 
die bloße Stärke der Nation. Ein Nationalismus, 
der notwendigerweise und zugegebenermaßen 
von  der  Stärke  einer  auswärtigen  Nation  ab-
hängt, ist gewiss noch schlimmer (…) Nur Tor-
heit kann eine Politik vorantreiben, die auf den 
Schutz  einer  entfernten  Weltmacht  vertraut, 
während  sie  sich  dem Wohlwollen  der  Nach-
barn entfremdet.“

Das  waren  prophetische  Worte,  und  sie  nah-
men die  Entwicklung  von  1948  bis  in  unsere 
Tage vorweg. Beide Linien des Zionismus exis-
tieren in Israel fort. Während der defensive, auf 
Ausgleich  und  Toleranz  bauende  Zionismus 
vorwiegend in  der  israelischen Friedensbewe-
gung vertreten wird, hat sich der expansive, auf 
Konfrontation angelegte Zionismus vor allem in 
der aggressiven Siedlerbewegung und den Re-
gierungen seit Netanjahu über Barak, Scharon 
bis zu Olmert eingegraben. 

Wenn  die  israelischen  Regierungen  an  dem 
Konzept  des  jüdischen  Staates  festhalten,  ist 
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die Konfrontation zwischen jüdischer und arabi-
scher Bevölkerung unausweichlich. Und es ist 
vorauszusehen, dass es dann das Ende der de-
mokratischen Struktur des israelischen Staates 
bedeuten wird.

Ein Staat, zwei Staaten?

In den besetzten Gebieten wird zunehmend in 
Kreisen  der  Fatah  diskutiert,  ob  das  Modell 
zweier getrennter Staaten nebeneinander über-
haupt  noch  durchführbar  sei.  Die  ungehindert 
fortdauernde Siedlungspolitik hat kein kohären-
tes Territorium übrig gelassen, welches als dau-
erhaftes Staatsgebiet für ein souveränes Paläs-
tina  zur  Verfügung  stehen  könnte.  Zudem 
macht  die  extreme  Verletzlichkeit  der  lebens-
notwendigen  Verbindung  zwischen  der  West-
bank und dem Gaza-Streifen die erforderliche 
Gebietshoheit von dem Wohlwollen eines mili-
tärisch völlig überlegenen Nachbarn abhängig. 
Dieses  Resultat  war  voraussehbar  und  offen-
sichtlich  auch gewollt,  sodass das Bekenntnis 
zu einer Zweistaatenlösung in der israelischen 
Regierung  ein  Lippenbekenntnis  ohne  reale 
Konsequenz  geblieben  ist.  Man  verhindert 
durch die Fortsetzung des Siedlungs- und Mau-
erbaus,  was man vorgibt  erreichen zu wollen: 
einen selbständigen, souveränen und vor allem 
lebensfähigen palästinensischen Staat. 

So  inakzeptabel  dieses  Einstaatenmodell  der-
zeit  für  Israel  erscheint,  so  unrealistisch  stellt 
sich allerdings für die Palästinenser das Zwei-
Staaten-Modell  dar,  da  kein  Territorium  und 
auch kein wirklicher Friedenswille bei der israe-
lischen Regierung zu erkennen sei. Die Partei-
en „hängen“ also zwischen zwei Modellen, wo-
bei  das  eine  wie  das  andere  ebenso  uner-
wünscht wie unrealistisch erscheint.

Die Vision eines einzigen, alle Völker und Reli-
gionen in einer säkularen und demokratischen 
Organisation  umfassenden  Staates  ist  alt.  Es 
konnte sich aber nie durchsetzen, denn schließ-
lich stand an der Wiege des zionistischen Grün-
dungsprojektes die Erfahrung des europäischen 
Antisemitismus in seinen unfasslichen Ausma-
ßen  von  der  Diskriminierung  bis  zum Völker-
mord. Die einzige Rettung auf Dauer war der ei-
gene wehrhafte, nur für und von den Jüdinnen 
und  Juden  bestimmte  Staat.  Er  war  die  Ret-
tung, aber er bedeutet nicht die Emanzipation 
der jüdischen Gesellschaft. Denn in ihm diktiert 
immer noch die Angst vor der Verfolgung, wenn 
der arabische Teil der Bevölkerung wächst und 
gleiche  demokratische  Rechte  einfordert  wie 
der jüdische Teil sie jetzt hat. Deshalb hat keine 
der israelischen Regierungen die Rückkehr der 
damals ca. 800 000 Flüchtlinge akzeptiert, ob-
wohl  dies gem. UNO-Resolution 194 vom 11. 
Dezember 1948 eine der Bedingungen für die 

Aufnahme Israels in die UNO war. Um die Di-
mension  dieses  Exodus  deutlich  zu  machen: 
Zwischen den Jahren 1945 und 1951 sank der 
Anteil der arabischen Bevölkerung auf dem Ge-
biet des neuen Israel von 70,6 % auf 11 %. Das 
„verlassene“  Land  wurde  beschlagnahmt  und 
ging  in  jüdischen  Besitz  über.  Das  sind  die 
nüchternen Fakten dessen, was die Palästinen-
serinnen  und  Palästinenser  auch  heute  noch 
„Katastrophe“ – „Naqba“ – nennen, wenn sie an 
den 8. Mai 1948 denken. Auch wenn es nie zu 
einem gemeinsamen Staat kommen wird - die 
demografische  Entwicklung im heutigen  Israel 
wird  das  Verhältnis  von  1:5  zwischen  arabi-
schem und  jüdischem Anteil  an  der  Bevölke-
rung rasch verändern und in ein gravierendes 
Problem  der  Demokratie  verwandeln.  Schon 
heute denken Politiker wie Lieberman und sei-
ne Partei Israel Beitenu an erneute Vertreibung 
– und er lebt nicht am Rande der Gesellschaft, 
sondern war bis vor kurzem Mitglied der Regie-
rung.

Die Angst  vor  erneuter Verfolgung und Unter-
drückung in einem gemeinsamen Staat mit ara-
bischen Palästinenserinnen und Palästinensern 
hat jedoch weder historisch noch aktuell einen 
realen Grund. Ohne Zweifel hat sich das Ver-
hältnis zwischen Juden und Muslimen mit  der 
gewaltsamen  Landnahme,  der  Gründung  des 
Staates Israel und den nachfolgenden Kriegen 
dramatisch  verschlechtert.  Doch  daraus  ein 
Szenario  der  Unterdrückung  und  drohenden 
Pogrome zu folgern, wenn der palästinensische 
Teil der Bevölkerung in Israel ansteigt, diskrimi-
niert nicht nur die Palästinenserinnen und Pa-
lästinenser,  sondern  misstraut  auch  der  Kraft 
wirklicher demokratischer Teilhabe und der frie-
densstiftenden  Wirkung  der  Menschenrechte, 
wenn sie für alle gelten.

Zwei Staaten und ihre zukünftigen Grenzen

Dies ist kein Plädoyer für die sog. Ein-Staaten-
Lösung für ganz Palästina, in der es keine jüdi-
sche Mehrheit mehr geben würde. Diesen Zei-
len liegt aber die Überzeugung zugrunde, dass 
die jüdische Gesellschaft sich erst dann von ih-
rer Angst emanzipiert und die Existenz Israels 
sichert,  wenn sie  ihr  Überleben nicht  von der 
Quantität, sprich der Herrschaft und Dominanz 
ihrer  Mitglieder,  sondern  von  der  Gleichheit, 
Freundschaft und Toleranz aller Mitglieder ab-
hängig macht. Oder wie es Martin Buber gefor-
dert hat, dass die Zionisten sich darauf zu kon-
zentrieren  hätten,  „eine  dauerhafte  und  feste 
Übereinkunft mit den Arabern auf allen Gebie-
ten  des  öffentlichen  Lebens  zu  schaffen  und 
aufrechtzuerhalten,  eine  umfassende  brüderli-
che Solidarität.“

Es bleibt also vorerst das seit 1947 uneingelös-
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te  Versprechen  eines  palästinensischen  Staa-
tes. Dieser müsste auf dem seit 1967 besetzten 
Territorium der Westbank und dem im eisernen 
Zugriff der israelischen Armee sich wehrenden 
Gaza-Streifens  gebildet  werden.  Die  zentrale 
Frage dabei ist die nach den zukünftigen Gren-
zen beider  Staaten,  und  dies  ist  kein  Konflikt 
zwischen Gut  und Böse.  Es ist  der  Streit  um 
das Land, welches den Palästinenserinnen und 
Palästinensern von ihrer Heimat nach der Kata-
strophe von 1948 geblieben ist, ihnen aber seit 
1967 Zug um Zug enteignet wird. Mit dem Krieg 
von 1967 gewann der Expansionsdrang des ag-
gressiven Zionismus wieder  die Oberhand. Er 
manifestiert  sich im Siedlungs-  und Mauerbau 
und  konnte  bis  heute  weder  durch  politische 
Mahnungen noch durch das höchstrichterliche 
Gutachten  des  Internationalen  Gerichtshofes 
begrenzt  werden.  Denn  sowohl  die  Annexion 
Ost-Jerusalems als auch der Ausbau der Sied-
lungen sowie die Vollendung der Mauer stellen 
die Grenzen von 1967 in Frage, ohne ein Ange-
bot des Ausgleichs, der Kompensation oder gar 
Verhandelbarkeit zu machen. 

Das  Beharren  der  israelischen  Regierung  auf 
der  Anerkennung  des  Existenzrechts  Israels, 
welches  auch  in  der  deutschen  Debatte  eine 
große Rolle spielt, ist zwar im Völkerrecht unbe-
kannt, politisch aber verständlich. Doch haben 
Fatah wie auch die PLO, die jetzt für die Status-
verhandlungen verantwortlich ist, das Existenz-
recht bereits 1993 anerkannt und die Grenzen 
von 1967 als zukünftige Grenzen eines palästi-
nensischen Staates  akzeptiert  –  das sind nur 
noch 22 % des ursprünglichen Mandatsgebie-
tes. Erreicht haben sie damit auf dem Weg zu 
einem  eigenen  Staat  nichts.  Deshalb  fordert 
Hamas, der jetzt die gleiche Bedingung für Ver-
handlungen  entgegengehalten  wird,  zuvor  die 
Klärung der Grenzfrage,  um sicher  zu gehen, 
mit welchem Staat man es zu tun hat, dessen 
Existenzrecht man anerkennt. Hamas ist aller-
dings  nur  Statist  in  der  Statusfrage  um  die 
Grenzen,  da  sie  die  Verhandlungsführung 
durch Abbas und die PLO akzeptiert und wie-
derholt  verkündet  hat,  jedes  Verhandlungser-
gebnis mit Israel anzuerkennen, wenn es in ei-
nem palästinensischen Volksentscheid gebilligt 
wird.

Frieden für Israel und Palästina 

So spitzt  sich die  Frage nach der Zukunft  Is-
raels  und  Palästinas  auf  die  Frage  nach  den 
Grenzen  zwischen  den  beiden  Nachbarn  zu. 
Wird allerdings der Landraub durch Siedlungs- 
und Mauerbau nicht wirksam gestoppt, schließt 
sich  in  absehbarer  Zeit  das  Fenster  für  eine 
Zwei-Staaten-Lösung, weil kein zusammenhän-
gendes Staatsterritorium für  die  Palästinenser 
mehr übrigbleibt. Das scheint die US-amerikani-

sche Außenministerin begriffen zu haben, ohne 
allerdings  die  entsprechenden  Folgerungen 
daraus zu ziehen. 

Das gilt auch für den deutschen Außenminister 
Steinmeier,  der  glaubt,  durch  die  Ausrichtung 
einer Konferenz in Berlin im Juni dieses Jahres 
zur Stärkung der Polizei und Justiz in den be-
setzten Gebieten einen substantiellen Friedens-
beitrag zu leisten.  Die Überweisung von Bud-
gethilfe an den palästinensischen Haushalt, die 
Errichtung von Industrie- und Gewerbeparks in 
der Westbank, die Ausbildung und Ausstattung 
von Polizei und Justiz mögen die Besatzung er-
träglicher  machen,  beseitigen  sie  aber  nicht, 
sondern verfestigen sie nur. Sie lenken vor al-
lem ab von der dringlichsten Aufgabe des sog. 
Quartetts,  Israel  zum Rückzug  auch  aus  den 
besetzten Gebieten der Westbank zu bewegen. 
Sollen  die  „Annapolis“-Friedensverhandlungen 
erfolgreich für beide Seiten verlaufen, so muss 
das  Nahost-Quartett  dafür  sorgen,  dass  das 
Völkerrecht  und insbesondere das humanitäre 
Völkerrecht mit der 4. Genfer Konvention zum 
Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten so-
wie die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrates der  Vereinten Nationen zum Israel-
Palästina-Konflikt zur Grundlage gemacht wer-
den.

Der  israelisch-palästinensische  Konflikt  ist  nur 
Teil  eines ganzen Bündels von Konflikten und 
Kriegsgefahren im Nahen und Mittleren Osten. 
Zu ihrer Lösung hat die Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag schon Anfang 2006 eine Internatio-
nale Konferenz nach dem Vorbild der KSZE un-
ter  Einschluss  aller  beteiligten  Staaten  und 
Kräfte vorgeschlagen. Dieses wäre der Ort, wo 
der Friedensschluss mit allen Nachbarn, insbe-
sondere  Syrien  und  Libanon,  verhandelt  wer-
den müsste mit all den ungelösten Fragen wie 
der Rückgabe der Golanhöhen und dem Zugriff 
auf das Wasser. Eine derartige Konferenz wäre 
dringend geboten, um die akuten Kriegsgefah-
ren einzudämmen, und der einzige Weg, lang-
fristig  den Mittleren Osten  zu  einer  Zone  des 
Friedens ohne Atomwaffen zu machen.

Besatzungsregime sind nicht nur nach dem gel-
tenden Völkerrecht als Dauereinrichtung verbo-
ten,  sondern auch nach den Erfahrungen des 
zwanzigsten Jahrhunderts ein Unding der Poli-
tik.  Sie  ermöglichen  nicht  den  Übergang  von 
Krieg in  den Frieden,  sondern  generieren  zu-
nehmend  Widerstand  und  Gewalt,  die  immer 
wieder in offenen Krieg umschlagen. Alle Völ-
ker,  die  in  den  siebziger  Jahren  des  vorigen 
Jahrhunderts  ihre  Unabhängigkeit  erlangten, 
gründeten  ihren  Anspruch  auf  das  Selbstbe-
stimmungsrecht  der  Völker,  welches  neben 
dem  absoluten  Gewalt-  und  Kriegsverbot  der 
UNO-Charta  und  der  Kodifizierung  der  Men-
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schenrechte die Zukunft der Beziehungen zwi-
schen den Staaten und Völkern bestimmen soll. 
Palästina wartet  immer noch auf  die Realisie-
rung  dieser  Prinzipien  für  seine  Bevölkerung. 
Eine „besondere Verantwortung“ kann nur darin 
liegen, zu dieser Gerechtigkeit und einer darauf 
basierenden Aussöhnung beizutragen. Und Is-
rael  wird  erst  dann unbeschwert  und in voller 

Sicherheit seine Staatsgründung feiern können, 
wenn  es  den  Palästinenserinnen  und  Palästi-
nensern  die  gleichen  staatlichen  und  Men-
schenrechte garantiert wie seiner jüdischen Be-
völkerung. 

Mai 2008

Warum meine Kritik an der 
israelischen Politik nicht zur 
Denunziation taugt

In den letzten Wochen wurde mir in Zeitungen 
und Online-Magazinen eine israelfeindliche und 
antisemitische  Haltung  unterstellt.  Dagegen 
verwahre ich mich ausdrücklich. Bedauerlicher-
weise scheint  keiner der Journalisten sich die 
Zeit für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
meiner  Position  zum  israelisch-palästinensi-
schen Konflikt genommen zu haben. 

Hierzu einige Anmerkungen: 

I. 

Unablässig  wird  behauptet,  ich  hätte  die  seit 
der Räumung des Gazastreifens auf israelische 
Städte abgeschossenen Raketen als "Neujahrs-
raketen" bezeichnet. Das Wort war tatsächlich 
bei  einer  Veranstaltung  in  Berlin  gefallen,  bei 
der ich von meiner Reise in die Westbank im 
vergangenen März berichtet  hatte.  Und schon 
während meines Referats hatte ich darauf hin-
gewiesen, dass es sich um ein Zitat des frühe-
ren  palästinensischen  Generaldelegierten  in 
Deutschland,  Abdallah  Frangi,  handelte,  den 
ich in Ramallah getroffen hatte. Frangi hatte mit 
dieser Vokabel seine Einschätzung des techni-
schen Stands der von palästinensischer Seite 
eingesetzten Raketen illustriert. 

Man mag sich mit Recht über die Geschmack-
losigkeit dieser Metapher erregen, insofern sie 
den Tod und die Zerstörung, den diese Raketen 
verursachen  können  und  verursacht  haben, 
verschleiert.  Man  möge  sich  dann  allerdings 
auch über die  palästinensischen Opfer  und die 
zerstörten Wohnhäuser, Anbauflächen und zivi

len Einrichtungen in den palästinensischen Ge-
bieten erregen, die das israelische Militär und
die israelische Regierung zu verantworten ha-
ben. 

Es liegt mir fern, die von Palästinensern ausge-
übte Gewalt zu verharmlosen. Der für stern.de 
schreibende  Autor  hat  es  vorgezogen,  meine 
Haltung und den Kontext des Zitats trotz meiner 
mehrfachen,  eindringlichen  Hinweise  zu  igno-
rieren  (Siehe:  Ein  Problem  namens  Israel, 
stern.de, 23.5.2008). 

Die  sich auf  den stern.de-Artikel  beziehenden 
Journalisten möchte ich im Übrigen darauf hin-
weisen, dass ich die dort kolportierte Äußerung, 
es  gebe  im  Nahen  Osten  keinen  Antisemitis-
mus,  nie  gemacht  habe  -  weder  en  passant 
noch auf Nachfrage -, und dass sie meine Ein-
schätzung auch nicht einmal annähernd wieder-
gibt. Es wäre von Vorteil, wenn die Online-Re-
daktion des Stern  ähnlich  wie  das Mutterblatt 
auf  eine unabhängige  Faktenprüfung Wert  le-
gen würde. 

II. 

Meine  sämtlichen  politischen,  publizistischen 
wie  diplomatischen  Bemühungen  hinsichtlich 
des  Nahostkonflikts  sind  darauf  ausgerichtet, 
Israel eine sichere, also dauerhaft friedliche Ko-
existenz mit seinen Nachbarn – zu denen not-
wendig  ein  eigenständiger  und  lebensfähiger 
palästinensischer  Staat  gehört  -  zu  ermögli-
chen. In Anbetracht des offensichtlichen Schei-
terns der Annapolis-Initiative und des Rückfalls 
hinter den Oslo-Prozess, der Brutalität des Be-
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satzungsregimes in der Westbank und des vor-
anschreitenden  Siedlungs-  und  Mauerbaus, 
und nicht zuletzt angesichts der daraus resultie-
renden schockierenden Menschenrechtslage in 
den  palästinensischen  Gebieten  kritisiere  ich 
die Politik der dafür verantwortlichen Regierung 
nachdrücklich. 

Mit dieser Kritik bin ich nicht alleine. Lesen Sie 
die  periodischen  Berichte  des  UN-Menschen-
rechtsrates von John Dugard, die ich auf mei-
ner  Website  veröffentlicht  habe.  Nirgendwo 
stärker und engagierter als in Israel selbst erhe-
ben  kritische  Menschen,  darunter  zahlreiche 
Wissenschaftler,  Journalisten und Schriftsteller 
Tag für Tag das Wort: gegen die Besetzungs-
politik  ihrer  Regierung,  gegen  die  massiven 
Verletzungen der Menschenrechte von Palästi-
nenserinnen und Palästinensern. Mit vielen von 
ihnen  bin  ich  ebenso  seit  Jahren  politisch-
freundschaftlich  verbunden wie  mit  vielen,  die 
auf palästinensischer Seite ihr Möglichstes tun, 
um den Konflikt zu deeskalieren, eine Rückkehr 
an den Verhandlungstisch herbeizuführen und 
die  Umsetzung  der  1993  in  Oslo  getroffenen 
Vereinbarungen wieder aufzunehmen. 

Aus  dieser  konstruktiven  und  auf  konkrete 
Punkte  begrenzten  Kritik  an  der  israelischen 
Politik  eine „Israelfeindschaft“,  gar  eine „Infra-
gestellung des Existenzrechts Israels“ zu kon-
struieren,  zeugt  von  Dummheit  und  Böswillig-
keit. 

III. 

Was den Vorwurf meiner „Verbrüderung mit Ha-
mas“ angeht, kann ich in ihm ebenfalls nur eine 
Mischung aus Unkenntnis und Verdrehung mei-
ner Positionen erkennen. 

Die  historische  Verantwortung  der  Deutschen 
für Israel,  die Sehnsucht  nach Verzeihung für 
etwas,  das nicht  verziehen werden kann, und 
unser  Unbehagen  angesichts  des  religiösen 
Fundamentalismus,  der  in  seinen  islamisti-
schen, aber auch in seinen evangelikalen Vari-
anten gewaltsam die Menschenrechte negiert, 
können  beim  Blick  auf  den  Nahost-Konflikt 
leicht  dazu  führen,  Analyse  durch  Schwarz-
Weiß-Malerei zu ersetzen. Ich halte das bei al-
ler Demut,  die ich vor  den Opfern der Shoah 
empfinde,  und  bei  allem  Verständnis  für  den 
Wunsch der  Täterkinder  und  –enkel,  sich  als 
moralisch einwandfrei zu erweisen, doch auch 
für gefährlich. 

Aus zahlreichen blutigen Konflikten - in Nordir-
land,  im Baskenland sowie  in  den kurdischen 
Regionen der Türkei, während des „Deutschen 

Herbstes“  oder im „Krieg gegen den Terror“  - 
wissen wir, dass es kontraproduktiv ist, eine der 
Konfliktparteien  –  oder  einen  ihrer  relevanten 
Teile – a priori  für nicht  verhandlungsfähig zu 
erklären und zu dämonisieren. Wenn eine sol-
che Konfliktpartei ein manichäisches, für uns in-
akzeptables Weltbild vertritt,  mag uns ein sol-
cher  Ausschluss zwar  moralisch  gerechtfertigt 
erscheinen.  Doch  ein  solcher  Ausschluss  der 
Diplomatie bedeutet zwangsläufig, dass Gewalt 
bis an die letzten physischen Grenzen als einzi-
ge Option verbleibt.  

Trotz  des für uns inakzeptablen Hamas-Mani-
fests, seiner antisemitischen Ideologie und sei-
ner  die  Menschenrechte,  insbesondere  die 
Rechte von Frauen negierenden Programmatik, 
sollten  wir  nicht  vergessen,  dass  Hamas  aus 
den  freien  und  international  anerkannten 
Wahlen im Jahre  2006  als  stärkste  politische 
Kraft  hervorgetreten  ist.  Die  Erfahrungen,  die 
ich bei meinen Gesprächen gemacht habe, ent-
sprechen den auch international bezeugten Er-
kenntnissen,  dass  Hamas kein  monolithischer 
Block  ist,  und  dass  das  Manifest  nicht  unbe-
dingt  die  Überzeugungen  und  Absichten  aller 
politischen Akteure wiedergibt.  Es scheint  mir 
für die  europäische Linke keine unrealistische 
Option zu sein, den Kontakt mit Hamas dafür zu 
nutzen, um auf das innerpalästinensische Kräf-
teverhältnis einzuwirken und für den israelisch-
palästinensischen Dialog zu werben. 

Ich fordere deshalb nach wie vor den Dialog mit 
Hamas, wie ihn auch der ehemalige israelische 
Botschafter  in  Deutschland  Avi  Primor,  der 
ehemalige  US-Präsident  Jimmy  Carter,  der 
französische Außenminister Bernard Kouchner, 
jüdische Persönlichkeiten wie Prof. Alfred Gros-
ser und Vertreter israelischer Friedensorganisa-
tionen  fordern.  Denn  nur  über  den  Weg  der 
Verhandlung mit allen Parteien kann Israel den 
ersehnten, dauerhaften Frieden erlangen. Wer 
die Forderung nach Gesprächen mit Hamas als 
„Verbrüderung mit Terroristen“ denunziert, sieht 
offenbar nicht nur keinen Ansatzpunkt für eine 
friedliche Lösung, sondern gesteht damit seine 
politische  Unfähigkeit  ein  und  akzeptiert  die 
weitere  Eskalation  von  Gewalt  und  Gegenge-
walt im Nahen Osten. 

Ich empfehle jenen, die sich mit Meinungsma-
che profilieren wollen, sich mit meinen auf mei-
ner Website ausführlich dokumentierten Positio-
nen  auseinanderzusetzen,  anstatt  in  unseri-
öser, auf Skandalisierung ausgerichteter Weise 
mit falschen Zitaten zu hantieren. 

9. Juni 2008
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Zur Situation in Myanmar

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass  wir  es  bei  der  birmanischen  Regierung 
nicht mit einem Kaffeekränzchen netter älterer 
Herren zu tun haben, ist seit langem bekannt. 
Seit  der  blutigen  Niederschlagung der  Demo-
kratiebewegung  1988 beherrscht  ein Militärre-
gime das Land, das jede demokratische Oppo-
sition brutal unterdrückt. Der jüngste Report von 
Amnesty International zur weltweiten Lage der 
Menschenrechte   stellt  fest,   dass  sich   die 
Menschenrechtslage  in  Birma  weiter  ver-
schlechtert, dass das Recht auf freie Meinungs-
äußerung  weiterhin  massiv  unterdrückt  wird, 
dass die Militärs mit  exzessiver Gewalt gegen 
die Bevölkerung vorgehen und damit systema-
tisch gegen das Völkerrecht verstoßen. 

Bereits im letzten Herbst hat sich der Bundes-
tag mit Myanmar befasst.  Damals ging es um 
das brutale Vorgehen der birmanischen Militärs 
gegen  friedliche  Demonstrantinnen  und  De-
monstranten,  bei  dem es zu zahlreiche Toten 
und Verletzten kam. Anlass für die heutige De-
batte ist das Verhalten der birmanischen Regie-
rung,  die  nach  der  verheerenden Verwüstung 
durch den Zyklon "Nargis" Anfang Mai die drin-
gend benötigte internationale Hilfe wochenlang 
blockierte und damit den Tod tausender Men-
schen in Kauf nahm. 

Der vorliegende Antrag der FDP fordert Konse-
quenzen und konzentriert sich hierbei vor allem 
auf  die  Umsetzung und Verschärfung der  be-
stehenden  EU-Sanktionen.  Meine  Fraktion  ist 
äußerst skeptisch, ob dies der richtige Weg ist. 
Die bestehenden Sanktionen haben in der Ver-
gangenheit nichts gebracht und ich bin mir si-
cher,  dass sie auch in Zukunft  nichts bringen 
werden.  Sie  haben  vor  allem  symbolischen 
Charakter,  um zu  zeigen,  dass die  EU etwas 
unternimmt. Doch die birmanische Bevölkerung 
hat wenig davon. Und mit dieser Symbolpolitik 
sollte  sich  die  Bundesregierung  nicht  begnü-
gen. 

Sie  muss  sich  vielmehr  darum bemühen,  ge-
meinsam mit  China,  Indien  und  den  ASEAN-
Staaten  den  Dialog  mit  Myanmar  zu  suchen. 
Denn  sie sind als wichtigste  Kooperationspart-
ner  Myanmars der  Schlüssel zu einer  Öffnung 

des  Landes  für  eine  demokratische  Entwick-
lung. 

Auf keinen Fall sollte die Bundesregierung sich 
jenen anschließen, die einer militärischen Inter-
vention  das  Wort  reden.  Ginge  es  nach  den 
USA, so wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt, den 
lang ersehnten "regime change" militärisch her-
beizuführen. Die USA machen keinen Hehl dar-
aus,  dass  sie  den  Verbündeten  Chinas  lieber 
heute als morgen ausschalten wollen und ha-
ben mehrfach Drohungen gegen das Land aus-
gesprochen. Unterstützung bekamen sie jüngst 
von  Frankreichs  Außenminister  Kouchner.  Er 
forderte mit Verweis auf das Konzept der inter-
nationalen  Schutzverantwortung  "responsibility 
to protect", mit militärischen Mitteln die humani-
täre Hilfe für Myanmar zu erzwingen – im Zwei-
felsfall auch ohne UN-Mandat. Gleichzeitig kün-
digte Frankreich an, Hilfsgüter per Kriegsschiff 
nach  Myanmar  zu  entsenden,  und  die  USA 
schickten  einen hochgerüsteten  Zerstörer  und 
drei amphibische Kriegsschiffe in die Region. 

Das sind nicht gerade vertrauensbildende Maß-
nahmen und sicher nicht hilfreich für das Ange-
bot, Hilfe für die Bevölkerung ins Land bringen 
zu wollen. 

Auch wenn eine militärische Intervention abge-
wendet  werden  konnte  und  die  internationale 
Geberkonferenz unter Federführung Ban Ki Mo-
ons  und  des  ASEAN-Generalsekretärs  Pitsu-
wan endlich den Zugang internationaler Hilfsor-
ganisationen erwirkte, deutet einiges darauf hin, 
dass die Befürworter der "responsibility to pro-
tect" auch weiterhin auf eine völkerrechtswidri-
ge  militärische  Intervention  in  Myanmar  drän-
gen könnten. 

Damit  wäre  den  Menschen  in  Myanmar  nicht 
geholfen. Umso wichtiger ist es, dass sich die 
Bundesregierung eindeutig gegen eine militäri-
sche Intervention ausspricht. Vielmehr muss sie 
auf  den Dialog setzen,  in  dem die  Kooperati-
onspartner  Myanmars eine zentrale Rolle  ein-
nehmen müssen. 

Zu Protokoll gegebene Plenarrede, 
19. Juni 2008 
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Zur Piraterie vor der 
somalischen Küste

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit  der  Entmachtung  der  Union  Islamischer 
Gerichte  (UIC)  durch  den  Einmarsch  äthiopi-
schen Militärs in Somalia beschäftigen wir uns 
mit  einer Kette von Piraten-Überfällen vor der 
Küste Somalias. Die somalische Übergangsre-
gierung, die im Land wie auf ihren Gewässern 
weitgehend handlungsunfähig ist, hat den UN-
Sicherheitsrat  mehrfach  um Hilfe  bei  der  Be-
kämpfung von Piraterie gebeten. 

Als Konsequenz hat der UN-Sicherheitsrat am 
2. Juni Resolution 1816 verabschiedet,  die es 
den  Staaten  erlaubt,  Piraten  auch  in  somali-
schen  Küstengewässern  zu  verfolgen  und  zu 
bekämpfen.  Die  Bundesregierung  hat  schnell 
signalisiert, dass sie  nur zu bereit ist einen akti-
ven militärischen Part  bei  der Piratenbekämp-
fung zu übernehmen. Seither ist in Deutschland 
eine Debatte darüber entbrannt, welche verfas-
sungsrechtlichen  Möglichkeiten  und  Grenzen 
für eine Beteiligung der Bundeswehr an der ak-
tiven, also militärischen Bekämpfung von Pira-
terie bestehen. 

Die Bundesregierung spricht von einer "Rechts-
unsicherheit", die sich aus Art. 87a des Grund-
gesetzes ergibt,  der den Einsatz der  Bundes-
wehr auf den Verteidigungsfall beschränkt. Die-
se Rechtunsicherheit möchte die Bundesregie-
rung  mit  einer  Verfassungsänderung  ausräu-
men. Die FDP argumentiert in ihrem knapp ge-
haltenen Antrag in die entgegen gesetzte Rich-
tung: eine Verfassungsänderung sei nicht nötig, 
da die Grundgesetz-Artikel 24 und 25 auf den 
Vorrang des Völkerrechts vor dem Bundesrecht 
verweisen  und damit  die  Bundeswehr der  Er-
munterung  des  UN-Sicherheitsrates  aktiv  ge-
gen  Piraten  vorzugehen  nachkommen  könne 
bzw. sogar müsse. 

Am Ende steht hinter dieser juristischen Debat-
te dasselbe politische Ziel:  deutsche Soldaten 
sollen einen Freibrief erhalten, über die im See-
rechtsübereinkommen  der  Vereinten  Nationen 
vorgesehene Nothilfe hinaus eine aktive, militä-
rische  Rolle in  der  Piratenbekämpfung  einzu-

nehmen.  Sie  sollen  dafür  auch  präventiv  und 
ohne parlamentarische Debatte stationiert wer-
den können. 

DIE LINKE lehnt einen Einsatz der deutschen 
Marine gegen Piraten ab. Die Bekämpfung von 
Piraterie ist  und bleibt  eine Polizei-  nicht eine 
Militäraufgabe. 

Wir lehnen deshalb den Antrag der FDP ab. 
Ganz im Gegensatz  zu  dem Antrag  der  FDP 
befasst sich der vorliegende Antrag der Grünen 
mit den Ursachen der Piraterie in Somalia: dem 
vollständigen  Fehlen  jeder  Staatlichkeit  und 
dem  seit  Jahren  andauernden  Gewaltkonflikt. 
Wir teilen die Position der Grünen, dass Soma-
lia politische Lösungen braucht.  Ebenso teilen 
wir die Hoffnung auf einen Friedensprozess und 
die Forderung nach einem Abzug des äthiopi-
schen Militärs aus dem Land. Allerdings können 
wir uns in der Frage des internationalen militäri-
schen Engagements dem Antrag nicht anschlie-
ßen. 

Die von der Afrikanischen Union geführte Mili-
tärmission AMISOM ist gescheitert, eine Über-
führung in eine UN-geführte Mission nach dem-
selben  Muster  würde  ebenfalls  scheitern.  So-
malia braucht einen Friedensprozess. In diesen 
müssen jedoch alle Konfliktparteien und die Zi-
vilbevölkerung  eingebunden  sein.  Das  ist  bei 
dem  aktuellen  Übereinkommen  zwischen  der 
somalischen Übergangsregierung und der "Alli-
anz  zur  Wiederbefreiung  von  Somalia"  leider 
nicht  der  Fall  und  daher  ist  das  Übereinkom-
men in  der  Tat  fragil.  Um es  zu  stabilisieren 
braucht man keine internationalen Truppen mit 
robustem Mandat, sondern einen von allen Sei-
ten akzeptierten und beauftragten echten Blau-
helmeinsatz,  um den  vereinbarten  Waffenstill-
stand zu überwachen.  Wenn die  Grünen sich 
dazu  entschließen  könnten,  ihren  Antrag  an 
dieser  Stelle  präziser  zu formulieren und sich 
von  der  Forderung  nach  einer  UN-geführten 
Kampftruppe trennen, würde es meiner Fraktion 
leichter fallen, diesem Antrag zuzustimmen. So 
werden wir uns enthalten. 

Zu Protokoll gegebene Plenarrede vom 
26. Juni 2008

13



Zur vorgeschlagenen 
Einrichtung  eines  Nationalen 
Sicherheitsrates
 

Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! 

Dies  ist  nicht  nur  deswegen  eine  historische 
Stunde, weil das Bundesverfassungsgericht so
geurteilt hat, sondern auch deswegen, weil es, 
glaube ich, das erste Mal ist, dass die Linke auf 
der Seite der Mehrheit des Hohen Hauses ge-
gen die CDU/CSU redet. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN sowie 
des Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos))

Die Empörung über Ihre neue Sicherheitsstrate-
gie  ist  in  allen  Parteien  außer  der  Ihren  weit 
verbreitet, und sie ist berechtigt. Schaut man al-
lerdings  genauer  hin,  so  sieht  man,  dass  die 
meisten Punkte Ihres Strategiepapiers alte Hüte 
sind, gegen die die Linke schon lange protes-
tiert. Neu ist allerdings, dass Sie diese Punkte 
zu einem Paket verschnürt haben, das hochex-
plosiv ist. Sie setzen damit auf eine vollkomme-
ne Militarisierung der Außenpolitik. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Sie fordern einen Nationalen Sicherheitsrat, ob-
wohl wir - darauf ist hingewiesen worden - be-
reits  den  Bundessicherheitsrat  haben,  in  dem 
wir all die Punkte, die Sie anmahnen, bespre-
chen  können.  Sie  machen  weitere  Anleihen 
beim  US-amerikanischen  Nationalen  Sicher-
heitsrat.  Sie wollen offensichtlich  die dort  ver-
sammelte  Machtfülle  und  die  gesamte  Ent-
scheidungskompetenz  auch  für  den  Sicher-
heitsrat beim Bundeskanzleramt. Das sprengt - 
das ist gesagt worden -   den Rahmen unserer 
Verfassung; denn sie geht von einer Trennung 
von Verteidigungsaufgaben -  diese nimmt  das 
Verteidigungsministerium wahr - und Außenpo-
litik -  dafür  ist  das  Außenministerium  zustän-
dig - aus. Wir haben kein Präsidialsystem à la 
Bush, auch wenn Sie anscheinend von so et-
was träumen.

Der Präsident der Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik  hat  Ihren Vorschlag vorweggenom-
men, als er vor zwei Jahren erklärte, dass mit 
einem solchen Rat „im Bundeskanzleramt  tat-
sächlich ein eigenes Machtzentrum heranwach-
sen“ würde und dass wir dann „die Verfassung 
ohnehin  in  wesentlichen  Teilen  überarbeiten“ 
müssten. - Das will die Linke nicht, und das will 
wohl keiner in diesem Hohen Hause - außer Ih-
nen. Sie sprechen davon, dass sich 

diese Überlegungen auf die nächste Legislatur-
periode  bezögen.  Hoffentlich  können  Sie  das 
dann nicht mehr umsetzen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Sie begründen Ihre Sicherheitsstrategie mit ei-
ner Vielfalt neuer Risiken und Bedrohungen: in-
ternationaler  Terrorismus,  Verbreitung  von 
Massenvernichtungsmitteln,  Klimawandel, 
Energiesicherheit  und  Ressourcenversorgung. 
Wir stimmen Ihnen ja zu, dass das alles kom-
plexe und sehr wichtige Probleme sind, deren 
Lösung von höchster Priorität ist. Ich frage Sie 
aber: Wie soll die Bundeswehr den Klimawan-
del bewältigen, und was hat sie überhaupt mit 
der  Energiesicherheit  und  auch  der  Ressour-
cenversorgung  zu  schaffen? Diese  Probleme 
müssen wir mit politischen Mitteln, mit Verhand-
lungen und Verträgen, aber nicht mit dem Mili-
tär lösen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Schon 1992 wurde durch die Verteidigungspoli-
tischen  Richtlinien  des  Verteidigungsministeri-
ums -   ich  zitiere  jetzt  auch  diese -  die  „Auf-
rechterhaltung des freien Welthandels und des 
ungehinderten Zugangs zu  Märkten und Roh-
stoffen in aller Welt“ als Aufgabe der Bundes-
wehr definiert. Im April 1999 hat die NATO die-
se Strategie noch einmal wiederholt. 

Sie haben sich immer gegen unseren Vorwurf 
der  Militarisierung Ihrer  Außenpolitik  verwahrt. 
Das ist aber genau das, was Sie tun und was 
wir  heute  wieder  als  Militarisierung kritisieren. 
Wenn Sie glauben, mit Ihrer Politik nicht mehr 
zurande  zu  kommen,  dann  wollen  Sie  Militär 
einsetzen. Die Linke hat die Lösung politischer 
Aufgaben mit militärischen Mitteln immer abge-
lehnt, und sie bleibt eindeutig bei ihrem Nein.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Um zum nächsten Punkt zu kommen: Sie be-
nutzen  die  internationale  Terrorgefahr  jetzt 
dazu, die Unterscheidung von innerer und äu-
ßerer Sicherheit aufzuheben und sogar den Un-
terschied von Krieg und Frieden zu beseitigen. 

(Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Quatsch!)
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Frau Künast hat auch darauf hingewiesen. Das 
ist  ungeheuerlich.  Auch  der  Einsatz  der  Bun-
deswehr im Innern widerspricht eindeutig unse-
rer Verfassung. Die Radikalität, mit der Sie die 
Grenzen  von  Krieg  und  Frieden  jetzt  verwi-
schen wollen, nur um die Bundeswehr in unse-
ren Städten und Gemeinden immer dann ein-
setzen  zu  können,  wenn  es  Ihnen  gefällt,  ist 
abenteuerlich.

Dazu passt  auch der dritte Angriff  auf  unsere 
Verfassung, nämlich die Anpassung des Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes, wie Sie es nennen. 
Das bedeutet nichts anderes, als die Bundes-
wehr am Parlament vorbei schneller und vor al-
len  Dingen  ungestörter  einsetzen  zu  können. 
Das ist skandalös und eine Beschneidung des 
Parlamentsrechts, welche wir insbesondere am 
heutigen Tage überhaupt nicht akzeptieren kön-
nen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Ich komme zum Schluss. Es bleibt dabei: Eine 
Umwertung der Außenpolitik machen wir  nicht 
mit.  Die  Trennung  von  Außen-  und  Verteidi-
gungspolitik muss erhalten bleiben. Bei diesen 
das Grundgesetz betreffenden Fragen darf  es 
kein Wackeln geben. Ich rate Ihnen: Begraben 
Sie Ihre Pläne, bevor Ihre Pläne Sie selbst be-
graben.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos) – Lachen bei Abge-

ordneten der CDU/CSU)

Plenarrede vom 7.Mai 2008

Deutsche  Truppen  raus  aus 
dem Kosovo!
Herr  Präsident!  Meine  lieben Kolleginnen  und 
Kollegen! 

Die Linke wird der Mandatsverlängerung nicht 
zustimmen,

(Beifall bei der LINKEN)

und  zwar  aus  ganz  einfachen  Gründen:  Die 
UN-Sicherheitsratsresolution 1244  von  1999 
taugt nicht mehr als Rechtsgrundlage für eine 
Verlängerung  des  Bundeswehreinsatzes.  Die 
Umstände haben sich mit der einseitigen Unab-
hängigkeitserklärung  des  Kosovo  im  Febru-
ar 2008 grundlegend und entscheidend verän-
dert.  Diese Unabhängigkeitserklärung war völ-
kerrechtswidrig, ebenso die anschließende An-
erkennung durch die Bundesregierung. Das ha-
ben Sie - das ist das Interessante - in der De-
batte  vor  einem  Jahr  genauso  gesehen,  und 
das möchte ich Ihnen in Erinnerung rufen.

Die Bundesregierung, Herr Steinmeier, hat da-
mals  in  ihrem  Antrag  auf  Verlängerung  des 
Mandats die  Hoffnung ausgedrückt,  „dass der 
VN-Sicherheitsrat seiner Aufgabe gerecht wird 
und möglichst bald eine neue Resolution verab-
schiedet,  die die  bisherige  Resolution 1244  

(1999) des VN-Sicherheitsrates ablöst und die 
Grundlage für die neue internationale Präsenz 
schafft“. Sie betonte damals, dass eine „derarti-
ge  Folgeresolution  ...eine  Neumandatierung 
des  Bundeswehreinsatzes  im  Rahmen  einer 
konstitutiven  Befassung  des  Deutschen  Bun-
destages notwendig machen wird“.

 Kollege Polenz, erinnern Sie sich noch an das, 
was Sie in der Debatte am 21. Juni  2007 ge-
sagt haben? Folgendes:

„Die jetzige Rechtsgrundlage ... ist die Sicher-
heitsratsresolution 1244. Es ist klar, dass bei ei-
ner Veränderung eine rechtzeitige neue Befas-
sung  des  Bundestages  erfolgen  muss.  Es  ist 
genauso klar,  dass der  Bundeswehreinsatz  in 
jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt eine eindeu-
tige rechtliche Grundlage haben muss.“

Sie  können  doch  jetzt  nicht  behaupten,  dass 
diese rechtliche Grundlage noch gegeben ist.

 (Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Frau Kollegin Zapf,  erinnern Sie sich noch an 
Ihre Worte am 21. Juni 2007? Sie sagten:
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„Ich  finde allerdings,  dass eine einseitige,  un-
konditionierte Anerkennung des Kosovo ... über 
den  Horizont  des  Denkens  hinausgeht.  Eine 
solche  Anerkennung  kann  nicht  infrage  kom-
men.“

Meine Frage an Sie: Hat sich Ihr Horizont jetzt 
erweitert?

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Zur FDP. Sie stellte in ihrem Entschließungsan-
trag  damals  ganz  unmissverständlich  Folgen-
des fest:

„Innerhalb  des Kosovo  mehren sich die  Stim-
men, die eine einseitige Unabhängigkeitserklä-
rung fordern. Völkerrechtlich wäre eine solche 
Erklärung ein Bruch der Resolution 1244.

(Zuruf von der Linken: Aha!)

... Mit dem Bruch der Resolution 1244 würden 
beide  Institutionen  -  KFOR wie  UNMIK -  ihre 
Legitimitätsbasis verlieren.“

Sie, Kollege Stinner, wiederholten das in Ihrer 
Rede fast wörtlich.

Schließlich zu den Grünen. In ihrem Entschlie-
ßungsantrag, aus dem ich zitiere, sagten sie:

„Grundlage dafür - für die weitere Stationierung 
der  Bundeswehr - ist  das  Beharren  auf  einer 
neuen UN-Resolution,  die Resolution 1244 er-
setzt. Eine Unabhängigkeitserklärung der koso-
varischen Regierung kann ebenfalls nur auf die-
ser Grundlage erfolgen. Sollte eine dieser Be-
dingungen oder  beide  nicht  mehr  erfüllt  sein, 
wäre  die  völkerrechtliche  Grundlage  für  das 
KFOR-Mandat  und die  UNMIK-Mission  entfal-
len.“

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

So haben Sie sich im Juni 2007 geäußert.

All diesen Reden zum Trotz ist nach der Unab-
hängigkeitserklärung  im  Februar 2008  genau 
das  Gegenteil  geschehen:  Die  Bundesregie-
rung hat weder ihre KFOR-Truppen zurückge-
rufen noch eine neue Resolution als Grundlage 
für die weitere Präsenz der Bundeswehr im Ko-
sovo  gefordert.  Stattdessen  hat  sie  den  Bun-
destag  schlichtweg  übergangen,  das  Völker-
recht missachtet und das Kosovo anerkannt. 

(Beifall bei der LINKEN)

Waren diese Ihre Worte eigentlich nur das Ge-
schwätz vom vergangenen Jahr, das Sie heute 
nicht mehr kümmert? 

Herr  Kollege  Polenz,  Sie  warnten  vor  einem 
Jahr,  dass  sich  einseitige  Schritte  in  Prišti-
na „wie der Funke an einem Pulverfass auswir-
ken“ könnten. Was ist eigentlich mit den vielen 
anderen Pulverfässern dieser Welt, 

(Beifall bei der LINKEN)

in  Abchasien,  Südossetien,  bei  den  Basken, 
den  Kurdinnen  und  Kurden,  in  Tibet?  Wollen 
Sie  bei  der  Lösung  all  dieser  Konflikte  nach 
Gutsherrenart, nach dem Prinzip der politischen 
Willkür  verfahren?  Ich  sage  Ihnen  eines:  Die 
Missachtung von Völkerrecht löst keine Proble-
me,  sondern  wird  immer  weitere  Probleme 
schaffen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Deswegen rate ich Ihnen: Kehren Sie zum Völ-
kerrecht  zurück,  und holen Sie die deutschen 
Truppen aus dem Kosovo zurück!

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Gert 
Winkelmeier (fraktionslos))

Plenarrede vom 5. Juni 2008
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"Kein Mandat für die neue
Lage im Kosovo"

Die Linksfraktion wird heute vor dem Bundes-
verfassungsgericht eine neue Klage einreichen. 
Ihr Ziel sei es, bei der Stationierung von Bun-
deswehr-Einheiten im Ausland die Rechte des 
Bundestages  gegenüber  der  Bundesregierung 
zu stärken, erklärt Norman Paech, außenpoliti-
scher Sprecher der Fraktion.

Herr Paech,  was haben Sie der Bundesregie-
rung vorzuwerfen?

Wir werfen ihr vor, dass sie mit ihrer Entschei-
dung, die Bundeswehr auch nach der Unabhän-
gigkeitserklärung vom 17. Februar im Rahmen 
der  Kfor-Truppe  im Kosovo  stationiert  zu  las-
sen, den Bundestag übergangen hat. Die Bun-
deswehr  sollte  eine  Übergangsphase  absi-
chern, nicht ein unabhängiges Kosovo. Das ist 
eine  ganz  neue  Aufgabe,  und  darüber  hätte 
auch der Bundestag neu befinden müssen.

Morgen wird der Bundestag das Kosovo-Man-
dat erneuern. Ist der Fehler damit behoben?

Auf jeden Fall nicht rückwirkend. Er kann nicht 
die  beschlusslose  Zeit  nachträglich  über-
brücken.  Das  ist  das  Eine.  Das  Andere  ist: 
Nach unserer Auffassung bräuchte der Bundes-
tag für einen neuen Beschluss auch eine neue 
völkerrechtliche Grundlage. Denn die UN-Reso-
lution 1244 vermag nach der Unabhängigkeits-
erklärung des Kosovo den neuen Einsatz nicht 
mehr zu legitimieren.

Eine neue Resolution wird es aber auf abseh-
bare Zeit nicht geben, weil sich die Vetomächte 
nicht einig sind.

Sie sagen es.

Und solange ist  eine Bundeswehr-Präsenz im 
Kosovo nicht möglich?

Nein. Wenn man das juristisch exakt sieht, ist 
das nicht möglich.

Wäre  es  denn  politisch  zu  verantworten,  die  
verfeindeten Kosovo-Albaner und Kosovo-Ser-
ben miteinander allein zu lassen?

Es wird immer behauptet, dass dann das Cha-
os eintritt. Das Chaos tritt aber immer dann ein, 
wenn man nicht genau weiß, welches die Auf-
gaben einer  militärischen  Macht  sind  und auf 
welche Grundlagen sie sich stützt. So könnten 
die Serben im Norden des Kosovo, in Mitrovica, 
jetzt sagen: Wir machen uns auch unabhängig - 
mit genau denselben Argumenten wie zuvor die 
albanische Mehrheit im Kosovo.

Das Problem würde aber nur größer, wenn die 
Puffertruppe fehlte.

Das hätte  man ja  anders  lösen können.  Man 
hätte versuchen können, mit Unterstützung der 
UN und der EU einen Modus vivendi auszuhan-
deln. Dann hätte auch die Kfor ohne weiteres 
dort stationiert bleiben dürfen. Durch die einsei-
tige Unabhängigkeitserklärung, die das Völker-
recht gar nicht vorsieht, und durch die nachfol-
gende Anerkennung des Kosovo durch die USA 
und einige EU-Staaten, die so nicht hätte statt-
finden dürfen, ist in der Tat eine äußerst labile 
Situation in der Region entstanden, die auch als 
Beispiel dienen könnte. Schauen Sie nach Ab-
chasien, nach Südossetien, selbst ins Basken-
land, nach Québec oder Tibet. Dort sind überall 
ähnliche Probleme virulent.

Glauben  Sie,  dass  sich  das  Bundesverfas-
sungsgericht  Ihrer  Argumentation  anschließen 
wird?

Wir würden nie klagen, wenn wir keine Aussicht 
auf  Erfolg  hätten.  Außerdem hat  das  Gericht 
gerade  erst  in  seiner  Entscheidung  zu  den 
Awacs-Flügen  im  Zusammenhang  mit  dem 
Irakkrieg 2003 festgestellt, dass die Bundesre-
gierung auch damals den Parlamentsvorbehalt 
missachtet  hat.  Durch  dieses  Urteil,  das  wir 
noch nicht kannten, als wir unsere Klage vorbe-
reiteten, fühlen wir uns zusätzlich ermutigt.

Interview: Hinnerk Berlekamp
Berliner Zeitung, 4. Juni 2008 
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Friedliche Lösung der 
kurdischen Frage stärker ins 
Zentrum der EU-Beitritts-ver-
handlungen mit der 
Türkei stellen

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Norman Paech, Monika  
Knoche, Hüseyin  Aydin,  Dr.  Lothar  Bisky,  Dr. 
Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Heike Hän-
sel, Lutz Heilmann, Inge Höger, Ulla Jelpke, Mi-
chael  Leutert,  Dr.  Gesine  Lötzsch,  Dorothée 
Menzner,  Paul  Schäfer  (Köln),  Alexander  Ul-
rich, Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und der 
Fraktion DIE LINKE.   

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die  Türkei  ist  multiethnisch  und  multireligiös. 
Für die kurdische Bevölkerung jedoch  werden 
grundlegende  Freiheits-  und  Gleichheitsrechte 
nach wie vor nicht gewährt.  Seit  dem Abkom-
men von Lausanne 1922/23, in dem die Türkei 
als Staat der Türken proklamiert wurde, werden 
die Kurdinnen und Kurden zur Assimilation ge-
zwungen bzw. verfolgt und grundlegende Rech-
te werden Ihnen vorenthalten. 

Die Kurdinnen und Kurden   stellen   mit ca. 15 
Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern 20 % der 
gesamten  türkischen  Bevölkerung.  Es  ist  die 
bei weitem größte Gruppe der Minderheiten in 
der Türkei. Die türkische Regierung hat es bis 
heute  versäumt,  der  kurdischen  Bevölkerung 
die  ihnen  zustehenden  politischen,  kulturellen 
und sozialen Rechte in vollem Umfang zu ge-
währen und entsprechend verfassungsrechtlich 
zu verankern und umzusetzen. Die Türkei ver-
stößt  damit  nicht  nur  gegen  internationales 
Recht,  sondern  auch  gegen die  von  der  EU-
Kommission formulierten politischen Kopenha-
gener  Kriterien.  Schon  der  Fortschrittsbericht 
der EU von 2007 hatte gerügt,  dass wesentli-
che Elemente der Kopenhagener Kriterien von 
der Türkei bisher nicht erfüllt sind. 

Das größte Problem im Demokratisierungspro-
zess der Türkei  liegt  in  der mangelnden Ach-
tung  der Menschenrechte sowie dem mangeln-
den Schutz und der Wahrung der Rechte von 
Minderheiten.  Dies kommt in der Missachtung 
des  Selbstbestimmungsrechts  deutlich  zum 
Ausdruck, welches dem kurdischen Volk inner-
halb  der  Grenzen  des  türkischen  Staates  zu-
steht.  Das  Versäumnis  der EU, der  Kurden

frage  ausreichende  Beachtung  zu  schenken, 
gilt es in den weiteren Verhandlungen zu korri-
gieren.  

Auch der auf den EU-Beitritt ausgerichtete Re-
formkurs  der  Regierungspartei  Partei  für  Ge-
rechtigkeit  und Aufschwung (AKP) vor  Beginn 
der Beitrittsverhandlungen hat nichts Entschei-
dendes an der Situation der kurdischen Bevöl-
kerung geändert. Er hat sich nur unzureichend 
an  der  Notwendigkeit  gesellschaftlicher  Ent-
wicklung  unter  Beteiligung  der  unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Gruppen orientiert. Eine 
genaue  Prüfung  der  Konsistenz  und  Umset-
zung jener Reformen ist  bisher nicht  in  ange-
messenem Umfang vorgenommen worden.   

Die wirtschaftliche Situation in den überwiegend 
von Kurdinnen und Kurden bewohnten Regio-
nen  der  Türkei  ist  unverändert  schlecht,  es 
mangelt an Investitionen und Infrastruktur. Ne-
ben  der  schlechten  ökonomischen  Lage  ver-
schärfen die Präsenz des Militärs und die stän-
digen  Angriffe  auf  die  kurdische  Bevölkerung 
die  Sicherheitslage  und  hemmen zudem eine 
wirtschaftliche  Entwicklung.  Das  paramilitäri-
sche Dorfschützersystem ist nach wie vor eine 
Quelle der Angst und Bedrohung. Die zugesag-
ten  Programme  zur  Förderung  der  Rückkehr 
der Flüchtlinge in ihre zum großen Teil zerstör-
ten Dörfer und Ortschaften lassen immer noch 
auf sich warten. Die weibliche Bevölkerung hat 
unter diesen Zuständen am meisten zu leiden, 
da für sie der Zugang zu Bildung und Einkom-
men  am  stärksten  eingeschränkt  ist.  Trotz 
mehrfacher  Ankündigungen  von  Ministerpräsi-
dent  Erdogan,  die  Region zu  fördern,  blieben 
die  tatsächlichen Investitionen weit  hinter  den 
gemachten Versprechen zurück. 

Mit  dem Einzug  der  pro-kurdischen  Partei  für 
eine demokratische Gesellschaft  (DTP) in das 
türkische Parlament bei den Parlamentswahlen 
im Juli 2007 existiert in der Türkei erstmals eine 
parlamentarische Interessenvertretung, die sich 
eindeutig  für  eine  gewaltfreie,  auf  demokrati-
schen Grundprinzipien basierende Lösung der 
kurdischen Frage in der Türkei ausspricht. Auf 
der parlamentarischen Ebene findet jedoch von 
Seiten  der  türkischen  Regierung  keine  kon-
struktive  Zusammenarbeit  mit  der  DTP  statt. 
Gleichzeitig wird das Ringen um Anerkennung 
weiterhin  von  massiven  gewalttätigen  Ausein-
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andersetzungen zwischen dem türkischen Mili-
tär und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) be-
gleitet. 

In  der  jüngsten  Eskalation  der  militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen der PKK und 
dem türkischen  Militär  fanden  von  Dezember 
2007 bis Anfang März 2008 anhaltende Luftan-
griffe des türkischen Militärs auf  PKK-Stellun-
gen  im Nordirak statt. Auch Bodentruppen wa-
ren  im  Einsatz.  Diese  Militäroffensive  stellte 
einen schweren Rückfall in dem Bemühen dar, 
die kurdische Frage gemeinsam mit allen pro-
kurdischen Kräften friedlich zu lösen. Zugleich 
stehen sie in direktem Widerspruch zu den Ko-
penhagener  Kriterien,  deren  Erfüllung  für  den 
Beitritt der Türkei zur EU unabdingbare Voraus-
setzung ist. 

Die Bombardierung des irakischen Grenzgebie-
tes in  den Kandilbergen verletzt  nicht  nur  die 
Souveränität des Nachbarstaates Irak und das 
Völkerrecht. Sie zeigt auch, dass die türkische 
Regierung, das Parlament und das Militär sich 
immer  noch  nicht  von  dem untauglichen  Ver-
such getrennt  haben, die  kurdische Frage als 
innenpolitisches Problem mit  militärischen Mit-
teln lösen zu wollen. Nach Angaben des Men-
schenrechtsvereins  IHD  in  Diyarbakir  sind  im 
Jahre 2007 393 Menschen bei Gefechten ums 
Leben  gekommen,  343  sind  verletzt  worden. 
Mehrere  Waffenstillstandsangebote  sind  vom 
türkischen Militär zurückgewiesen worden. Die 
Praxis der gezielten extralegalen Tötungen und 
Folter ist immer noch nicht aufgegeben worden. 

Der EU-Beitrittsprozess bietet für die Türkei die 
Chance der nachhaltigen Demokratisierung und 
einer  friedlichen  Lösung der  Kurdenfrage.  Mit 
der Unterstützung und dem Druck der EU-Mit-
gliedstaaten kann an einen Demokratisierungs-
prozess angeknüpft werden, der in der Zeit vor 
Beginn  der  Beitrittsverhandlungen  mit  einigen 
Reformen nur  halbherzig  begonnen und  nach 
Beginn  der  Beitrittsverhandlungen  weitgehend 
wieder zurück genommen wurde. In den inten-
siven  bilateralen  Beziehungen  zwischen 
Deutschland und der Türkei und in den EU-Bei-
trittsverhandlungen  thematisiert  die  deutsche 
Bundesregierung  die  kurdische  Frage  jedoch 
bis heute nicht angemessen. In der Antwort auf 
eine  Kleine  Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE 
(Drucksache 16/4732) vom April 2007 beteuert 
die  Bundesregierung,  den  Reformprozess  in 
der Türkei und insbesondere die Wahrung der 
Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  in  der 
Türkei mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen 
und sich bei bilateralen Gesprächen mit der tür-
kischen Regierung sowie  im Rahmen der  EU 
für konsequente Verbesserungen einzusetzen. 
Gleichzeitig negiert sie die Tatsache, dass die 
türkische  Regierung  und  das  türkische  Militär 

direkt und indirekt für die  Menschenrechtsver-
letzungen verantwortlich sind. 

Nach  wie  vor  beliefert  die  Bundesrepublik 
Deutschland die türkischen Streitkräfte mit Rüs-
tungsgütern, darunter auch Waffensysteme, die 
sich für den Einsatz gegen die kurdische Bevöl-
kerung eignen. Darüber hinaus setzt  die Bun-
desregierung  die  Diskriminierung  in  Deutsch-
land fort. So wird die kulturelle Identität der in 
Deutschland lebende Kurdinnen und Kurden bis 
heute  nicht  angemessen  beachtet,  was  unter 
anderem zur Folge hat, dass Kurdisch als Spra-
che nicht  anerkannt ist  und dementsprechend 
bei  Behörden  und  Gerichten  nicht  generell 
ÜbersetzerInnen gestellt werden. Hinzu kommt, 
dass das Betätigungsverbot  der  PKK und der 
aus ihr hervorgegangenen Organisationen poli-
tisch aktive Kurdinnen und Kurden in Deutsch-
land kriminalisiert. Organisationen, die sich für 
die Rechte der Kurdinnen und Kurden einset-
zen, sind zum Teil massiven Repressionen aus-
gesetzt. Kurdische Flüchtlinge sind trotz der für 
sie nach wie vor bedrohlichen Situation in der 
Türkei von Abschiebung bedroht. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundes-
regierung auf: 

1. auf die türkische Regierung einzuwirken, kei-
ne Boden- und Luftangriffe auf den Norden des 
Irak durchzuführen, 

2. darauf hinzuwirken, dass die EU-Kommission 
die  kurdische  Frage  stärker  ins  Zentrum  der 
EU-Beitrittsverhandlungen  stellt  und  die  türki-
sche  Regierung  in  den  Verhandlungen  dazu 
auffordert, 

a. auf die Anwendung militärischer Gewalt ge-
gen  die  kurdische  Bevölkerung  zu  verzichten 
und den faktischen Ausnahmezustand im Süd-
osten des Landes aufzuheben 

b. davon  abzusehen,  die  kurdische  Frage  mit 
dem Terrorismusproblem zu  identifizieren  und 
unter  der  Voraussetzung  eines  beiderseitigen 
Waffenstillstandes Grundlagen für die friedliche 
Beilegung des Konfliktes zu schaffen 

c. diejenigen  Strafrechtsparagrafen  zu  strei-
chen, die die Diskriminierung von Minderheiten, 
eine  Einschränkung  der  kulturellen  Selbstbe-
stimmung,  der  freien  Meinungsäußerung,  der 
Betätigung  in  politischen  Organisationen,  der 
uneingeschränkten Ausübung der Religionsfrei-
heit zum Inhalt haben 

d. die aufgrund dieser Strafrechtsparagrafen In-
haftierten  freizulassen  und  anhängige  Verfah-
ren einzustellen 
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e.  das  Dorfschützersystem abzuschaffen und 
die  Reintegration  der  Dorfschützer-Milizen  so-
wie die Rückgabe des von dieser Gruppe ange-
eigneten  Besitzes  an  die  Eigentümer  zu  ge-
währleisten 

f.  ein umfassendes Programm für die Rückkehr 
der  kurdischen  Flüchtlinge  in  ihre  Dörfer  und 
Städte  zu  entwickeln  und  umzusetzen  sowie 
materielle  Entschädigungen,  effektive  Wieder-
aufbauhilfe und Beseitigung der Kriegsschäden 
an die Flüchtlinge zu leisten 

g. eine  Änderung  des  Wahlrechts  vorzuneh-
men, in der die 10% Hürde auf höchstens 5% 
abgesenkt wird und Parteigründungen unbehin-
dert ermöglicht werden 

h.  die  aktuelle  Verfassungsänderungsdebatte 
für die Erstellung einer neuen, demokratischen 
Verfassung  zu  nutzen,  die  frei  ist  von  ethni-
schen Abgrenzungen und zugleich den gemein-
samen Willen für das gleichberechtigte Zusam-
menleben  aller  Bevölkerungsteile  zum  Aus-
druck bringt 

3. Abschiebungen von Kurdinnen und Kurden in 
die Türkei umgehend einzustellen und  den Be-
troffenen stattdessen dauerhafte Aufenthaltstitel 
zu gewähren 

4.  die kurdische Sprache und Kultur mit  allen 
notwendigen Folgen für eine gezielte Integrati-

onspolitik  gegenüber  der  kurdischen  Bevölke-
rungsgruppe, insbesondere im Bereich der bi-
lingualen Erziehung, anzuerkennen 

5. die Lieferung von Waffen und Rüstungsgü-
tern an die Türkei ebenso wie Lizenzen und Ex-
portbürgschaften  solange  einzustellen,  bis  die 
Gleichstellung aller Minderheiten in der Türkei 
umgesetzt ist 

6. Initiativen zur friedlichen und demokratischen 
Lösung der  kurdischen  Frage  unter  Einbezie-
hung  aller  relevanten  Akteure  zu  entwickeln. 
Neben  der  Einbeziehung  von  Vertreterinnen 
und Vertretern der Zivilgesellschaft und Partei-
en, insbesondere der Partei für eine demokrati-
sche Gesellschaft (DTP), muss mit einem breit 
angelegten Programm zur demokratischen Par-
tizipation, welches auch eine politische Amnes-
tie beinhalten sollte, die Grundlage für die Be-
endigung  des  bewaffneten  Widerstandes  ge-
schaffen werden. Die Aufhebung der Einstufung 
von  kurdischen  Organisationen  als  kriminelle 
Vereinigung,  insbesondere  der  Arbeiterpartei 
Kurdistans PKK, wäre ein weiterer Beitrag der 
Bundesregierung für den Frieden in der Region 

Berlin, den 25. Juni 2008 
Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine 
und Fraktion

Ergebnisse der Annapolis-Kon-
ferenz, israelischer
Siedlungsbau und Entwicklung 
im Gazastreifen
Kleine Anfrage 

der  Abgeordneten  Dr.  Norman  Paech,  Wolf-
gang Gehrke, Heike Hänsel, Inge Höger, Moni-
ka Knoche und der Fraktion DIE LINKE. 

Die  Nahost-Konferenz  von  Annapolis  Ende 
2007  sollte  der  Auftakt  für  neue Friedensver-
handlungen zwischen  Israelis  und  Palästinen-
sern sein. Auf dieser Konferenz wurde ein Frie-
densprozess  vereinbart,  der  Ende des Jahres 
2008 in  einem  Friedensvertrag  oder  aber  im-

merhin  in  ein  „Rahmenabkommen“  (Shelf-
Agreement)  münden soll.  Die  USA haben die 
Verpflichtung  übernommen,  sich  aktiv  für  die 
Umsetzung  der  Ergebnisse  einzusetzen  und 
diese zu überwachen, was eine große Chance 
für die Friedensverhandlungen ist. 

Der UN-Beauftragte für den Nahostfriedenspro-
zess, Robert Serry, zeigt sich allerdings mittler-
weile öffentlich besorgt über den Fortgang des 
Friedensprozesses  und  mahnt  sichtbare  Fort-
schritte an. 
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Bereits die ersten sechs Wochen nach der An-
napolis-Konferenz haben gezeigt, dass eine Ei-
nigung der Parteien sehr schwierig ist. Bis heu-
te erschweren der Ausbau jüdischer Siedlungen 
auf palästinensischem Territorium, Militäropera-
tionen mit gezielten Tötungen durch die israeli-
sche Armee im Gazastreifen und der Raketen-
beschuss aus dem Gaza-Streifen auf Israel den 
Verhandlungsprozess. 

Bis heute genehmigt und dehnt Israel Siedlun-
gen  im  Westjordanland  und  in  Ostjerusalem 
aus. Zugleich verweigert Israel den Palästinen-
sern einen Großteil von Bauanträgen. Eine Stu-
die von Peace Now, bei der Zahlen des israeli-
schen  Statistikamts  ausgewertet  wurden, 
kommt zu  dem Ergebnis,  dass  in  den letzten 
sieben Jahren 94 % der Bauanträge von Paläs-
tinensern im Westjordanland abgelehnt wurden, 
im  gleichen  Zeitraum  (2000-2007)  sind  dort 
18.472 Häuser und Wohnungen in den israeli-
schen Siedlungen errichtet worden. 

Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die 
schon seit langem katastrophale humanitäre Si-
tuation  im  Gaza-Streifen.  Der  UN-Koordinator 
für  humanitäre  Hilfe,  John  Holmes,  besuchte 
Mitte Februar den Gaza-Streifen. In seinem Be-
richt an den Sicherheitsrat zeigt er sich entsetzt 
über die humanitäre Situation. Durch die Abrie-
gelung  des  Gazastreifens  durch  Israel  und 
Ägypten herrschten im Gaza-Streifen „trostlose 
und elende  Lebensbedingungen“.  In  dem von 
John  Dugard  im  Auftrag  des  UN-Menschen-
rechtsrats erstellten Bericht vom 21.01.2008 zur 
Menschenrechtssituation im Gaza-Streifen und 
in den anderen besetzten arabischen Gebieten 
wird festgestellt, dass Israel die Internationalen 
Humanitären Rechte  und die  Menschenrechte 
durch  seine  Politik  verletzt.  Das  Europäische 
Parlament konstatiert in einer Pressemitteilung 
vom 21.02.08,  dass  die  Politik  der  Isolierung 
des Gaza-Streifens sowohl in politischer wie in 
humanitärer  Hinsicht  gescheitert  sei.  Der 
neueste  gemeinsame  Bericht  der  Menschen-
rechts-NGOs Amnesty International UK, CARE 
International UK, CAFOD, Christian Aid, Méde-
cins du Monde UK, Oxfam, Save The Children 
UK and Trócaire vom 06. März 2008 spricht von 
einer  “humanitären  Implosion”  des  Gazastrei-
fens als Folge der israelischen Besatzungspoli-
tik. Die heutige Situation der 1,5 Millionen Men-
schen im Gazastreifen ist  so schlecht  wie nie 
zuvor seit dem Beginn der militärischen Beset-
zung  des  Gazastreifens  durch  Israel  im  Jahr 
1967. 
 
Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche konkreten Ergebnisse hat die Anna-
polis-Konferenz aus der Sicht der Bundesregie-
rung bisher hervorgebracht und welche Proble-

me sollen in den nächsten drei Monaten adres-
siert und verhandelt werden? 

2. Wie schätzt die Bundesregierung die Auswir-
kungen auf die nachhaltige Stabilität einer mög-
lichen Friedenslösung ein, in Abhängigkeit  da-
von,  ob und in  welchem Maße die  Hamas in 
solche Friedenslösungen eingebunden ist? 

3.  Welche Bedeutung  misst  die  Bundesregie-
rung  der  „Road  Map“  des  internationalen 
Nahost-Quartetts  angesichts  der  israelischen 
Siedlungstätigkeit in der Westbank und in Ost-
Jerusalem  sowie  dem  Bau  der  sogenannten 
Trennungsmauern bei, die mehr als 16 Prozent 
der  Westbank  an  das  Territorium  Israels  an-
schließen sollen? 

4. Was gedenkt  die  Bundesregierung  politisch 
zu  unternehmen,  um die  von  ihr  unterstützte 
Zwei-Staaten-Regelung nachdrücklich zu errei-
chen? 

5. Wie definiert die Bundesregierung ihre Rolle 
in den bisherigen Verhandlungen, welche Rolle 
strebt  sie  in  den  zukünftigen  Verhandlungen 
an? 

6.  Welche  Schritte  gedenkt  die  Bundesregie-
rung zu unternehmen, um mit der US-amerika-
nischen Regierung in einen offenen, von Wa-
shingtoner Diplomaten erwünschten Dialog ein-
zutreten, damit die politische Rolle Europas im 
Nahen  Osten  jenseits  finanzieller  und  infra-
struktureller  Unterstützungsleistungen  für  das 
palästinensische Volk gestärkt wird? 

7. Ist  der  Bundesregierung  bekannt,  dass  die 
frühere US-amerikanische Außenministerin Ma-
deleine K. Albright jüngst die künftige US-Präsi-
dentschaft aufgefordert hat, mit Entschiedenheit 
eine  ausgewogene Politik  im Friedensprozess 
zwischen  Israel  und  dem  palästinensischen 
Volk zu betreiben und welche Schlussfolgerun-
gen will die Bundesregierung daraus für ihre ei-
gene Nahostpolitik ziehen? 

8. Welche Schritte wurden durch die Bundesre-
gierung  zur  Umsetzung  des  „Aktionsplan 
Nahost“ unternommen, der von Außenminister 
Steinmeier  im  Oktober  2008  vorgeschlagen 
wurde? 

9. Mit  welchen Initiativen hat die Bundesregie-
rung bisher im Rahmen der EU versucht, Israel 
davon zu überzeugen, dass der Mauerbau kei-
ne Lösung des Konflikts und des Sicherheits-
problems Israels ist? 

10. Wie bewertet die Bundesregierung die Tat-
sache, dass nach der internationalen Konferenz 
in Annapolis die Zahl der genehmigten Wohn-
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einheiten im arabischen Teil Jerusalems erheb-
lich gestiegen ist? 

11. Verfügt die Bundesregierung über eine bin-
dende Zusage von Ministerpräsident Ehud Ol-
mert,  dass er gewillt  ist,  jede Erweiterung der 
israelischen Siedlungen in den arabischen Tei-
len in und um Jerusalem zu unterbinden, soweit 
sie nicht von ihm persönlich genehmigt worden 
sind? 

12. Betrachtet die Bundesregierung die Tatsa-
che,  dass  nach  Ermittlungen  der  israelischen 
Friedensbewegung „Peace Now“ zwischen An-
fang 2000 und September 2007 in der Zone C, 
die gemäß den Osloer Vereinbarungen sechzig 
Prozent  der  Westbank ausmacht,  von  den is-
raelischen Behörden lediglich 91 Baugenehmi-
gungen für die 70.000 Palästinenser erteilt und 
1.663 „illegal“ errichtete Wohnkomplexe zerstört 
worden sind und dass in derselben Zeit 18.472 
Wohneinheiten in den jüdischen Siedlungen er-
richtet wurden als eine interne israelische An-
gelegenheit oder verstößt die israelische Regie-
rung  mit  dieser  Praxis  gegen  internationales 
Recht? 

13. Teilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung 
von  Entwicklungshilfeministerin  Heidi  Wieczo-
rek-Zeul, dass die israelische Politik den Sied-
lungsbau und die Blockade des Gazastreifens 
sofort beenden müsse, um bei der palästinensi-
schen  Bevölkerung  politisches  Vertrauen  zu 
schaffen? 

14. Mit welchen Initiativen hat die Bundesregie-
rung bisher im Rahmen der EU versucht, auf Is-
rael  dahingehend einzuwirken,  den Siedlungs-
bau auf palästinensischem Territorium zu stop-
pen? 

15. Wie steht die Bundesregierung zu der Aus-
sage von John Dugard, Beauftragter des Men-
schenrechtsrats, dass Israel durch die vollstän-
dige  Kontrolle  des  Gazastreifens  und  die 
Durchführung  von  Kollektivstrafen  die  Men-
schenrechte der Palästinenser und Palästinen-
serinnen im Gazastreifen verletzt? 

16. Gedenkt die Bundesregierung in Zukunft die 
aus der Geschichte erwachsene Verantwortung 
Deutschlands gegenüber Israel und seinen Si-
cherheitsinteressen auch darin zu sehen, sich 
in  der  Öffentlichkeit  auf  die  Seite  der  Men-
schenrechte zu stellen und Israel bei deren Ver-
letzungen  im  Gazastreifen  auch  öffentlich  zu 
kritisieren? 

17. Ist  es  vorgesehen,  neue  bilaterale  wirt-
schaftliche  Abkommen  zwischen  Israel  und 
Deutschland in Zukunft daran zu binden, dass 
die Menschenrechte der Palästinenser und Pa-
lästinenserinnen im Gazastreifen beachtet wer-
den? 

18. Plant  die  Bundesregierung  konkrete  politi-
sche Schritte, damit die EU Israel auffordert, die 
Menschenrechte  der  Palästinenser  zu  achten, 
die Blockade des Gazastreifens und die Kollek-
tivbestrafung der Palästinenser zu beenden? 

19. Was hindert die EU aus Sicht der Bundes-
regierung daran, in den Friedensverhandlungen 
eine  entscheidende  Rolle  als  Vermittlerin  zu 
übernehmen? 

20. Gedenkt  die  Bundesregierung  Kontakt  mit 
Vertretern  der  Hamas  in  Gaza  aufzunehmen, 
um den Raketenbeschuss auf Israel zu unter-
binden? 

21. Wie bewertet die Bundesregierung die offi-
ziellen  Waffenruhe-Vorschläge  der  Hamas  an 
Israel? 

22. Wie beurteilt  die  Bundesregierung die  Le-
bensbedingungen  und  menschenrechtliche 
Lage in Gaza? 

23. Wie beurteilt die Bundesregierung die Wir-
kung  der  erheblichen deutschen und europäi-
schen Finanztransfers an die Autonomiebehör-
de auf die Lebenssituation der Palästinenser? 

24. Welche Ursachen stehen aus der Perspekti-
ve der Bundesregierung hinter der palästinensi-
schen Gewalt im Gazastreifen? 

25. Welche  politischen  und  wirtschaftlichen 
Schritte muss die EU aus der Sicht der Bundes-
regierung unternehmen, um die weitere Eskala-
tion zwischen Hamas und Fatah im Gazastrei-
fen zu verhindern? 

26. Welche politischen Schritte hat die Bundes-
regierung  unternommen,  damit  die  israelische 
Regierung und die Hamas-Führung im Gazast-
reifen  die  militärischen  Vorstöße  und  Angriffe 
sofort beenden? 

Berlin, den 6. Mai 2008 
Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine 
und Fraktion 
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EUFOR Tschad/ZAR

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Dr. Norman Paech, Monika  
Knoche,  Hüseyin-Kenan  Aydin,  Inge  Höger,  
Paul Schäfer (Köln) und der Fraktion DIE LIN-
KE.

Am 15. Oktober 2007 hat der Rat der Europäi-
schen Union die militärische Operation EUFOR 
Tschad/ZAR (Zentralafrikanische Republik) be-
schlossen. Sie ist Teil einer am 25. September 
2007 vom UN-Sicherheitsrat mit der Resolution 
1 778 gebilligten multidimensionalen Mission im 
Tschad und der  Zentralafrikanischen Republik 
(ZAR). Laut Mandat gehören zu den Aufgaben 
von EUFOR Tschad/ZAR der Schutz der suda-
nesischen  Flüchtlinge  und  der  tschadischen 
Binnenvertriebenen sowie die Erhöhung der Si-
cherheit  in  der  Region.  Ferner  soll  EUFOR 
Tschad/ZAR die Arbeit  von MINURCAT durch 
die  Herstellung eines sicheren Umfelds unter-
stützen. Im Rahmen von MINURCAT sollen bis 
zu 300 Polizisten und 50 Verbindungsoffiziere 
zur Ausbildung örtlicher Sicherheitskräfte in die 
beiden Staaten entsendet werden. Deutschland 
beteiligt sich bislang mit vier Offizieren an EU-
FOR Tschad/ZAR an der Planung und Durch-
führung der Militärmission. 

Mit  mehrmonatiger Verspätung verkündete die 
EU am 17. März diesen Jahres den offiziellen 
Beginn  des  12-monatigen  Einsatzes  von  EU-
FOR Tschad/ZAR.

Die  bisherige  Truppen-  und  Personalstärke 
wurde Anfang April mit rund 1 750 Kräften an-
gegeben, von denen rund 1 500 im Tschad und 
der ZAR stationiert  waren.  Die volle Truppen-
stärke von insgesamt 3 700 Soldaten soll  bis 
zum Sommer 2008 erreicht sein.

Abgesehen von den organisatorischen Schwie-
rigkeiten  sind  es  in  erster  Linie  die  politische 
Ausrichtung des EUFOR-Mandats und die un-
günstigen Rahmenbedingungen, die zu berech-
tigten Fragen hinsichtlich der Notwendigkeit des 
EU-Einsatzes  im  Tschad  führen.  EUFOR 
Tschad/ZARist  weder  im  Tschad  noch  in  der 
Zentralafrikanischen  Republik  in  ein  örtliches 
Friedensabkommen  der  innerstaatlichen  Kon-
fliktparteien  eingebettet.  Die  europäische  Mili-
tärmission wird nicht von allen Konfliktparteien 
akzeptiert,  nicht  zuletzt  wegen  der  Dominanz 
Frankreichs  als  größtem  Truppensteller  von 
EUFOR Tschad/ZAR.

Frankreich unterstützt seit Jahrzehnten die Re-
gierungen des Tschads und der ZAR und unter-
hält militärische Stützpunkte in beiden Staaten, 
weshalb die erklärte Neutralität der Mission von 
lokalen  Rebellengruppen  angezweifelt  wird. 
Selbst der UN-Generalsekretär stellt im aktuel-
len Bericht  zum Tschad und zur  ZAR vom 1. 
April  2008  fest,  dass  weder  MINURCATnoch 
EUFOR Tschad/ZAR derzeit in der Lage sind, 
die jeweils an sie gestellten Aufgaben erfüllen 
zu können (S/2008/215 § 38).

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Teilt die Bundesregierung die Bewertung des 
UN-Generalsekretärs? Wenn ja, welche Konse-
quenzen sollten nach Auffassung der Bundes-
regierung daraus für das Mandat von EUFOR 
Tschad/ZAR und die deutsche Beteiligung dar-
an gezogen werden? Wenn nein, warum nicht?

2.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung, 
dass bei einer Beteiligung der Bundeswehr an 
militärischen Operationen der EU gewährleistet 
sein  muss,  dass die  Bundesregierung zeitnah 
über die Planung und Durchführung des Einsat-
zes im Detail unterrichtet wird?

3.  Wenn ja,  wie  wird  dies  gewährleistet,  und 
welche Rolle und Verantwortung haben die vier 
deutschen  Offiziere  für  die  Durchführung  der 
Operation in der EUFOR Tschad/ZAR-Befehls-
kette?

4. Verfügt das EUFOR Tschad/ZAR Kontingent 
über  eine  strategische  Reserve  und  wenn  ja, 
welche Staaten beteiligen sich daran (bitte un-
ter Angabe der jeweiligen Truppenstärke) und 
unter welchen Umständen kann diese strategi-
sche Reserve eingesetzt werden?

5. Welche weiteren militärischen und finanziel-
len Unterstützungsleistungen erbringt die Bun-
desregierung für EUFOR Tschad/ZAR?

6.  Welche  gemeinsamen  Ausgaben  von  EU-
FOR Tschad/ZAR werden über den ATHENA-
Mechanismus  finanziert  (bitte  einzeln 
auflisten)?

7. Welche Kosten hat die EU insgesamt für die 
Durchführung von EUFOR Tschad/ZAR einge-
plant  und  wie  hoch  ist  der  deutsche  Beitrag 
nach aktuellen Schätzungen?

8. Welche EU-Staaten werden sich nach Kennt-
nis  der  Bundesregierung  personell  an  dem 
MINURCAT Einsatz beteiligen?
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9. In welcher Weise wird es eine Zusammenar-
beit zwischen EUFOR Tschad/ZAR mit den be-
reits im Tschad und der ZAR stationierten fran-
zösischen Truppen geben und auf welchen Ver-
einbarungen beruht eine solche Zusammenar-
beit?

10.  Werden  Einheiten  der  bereits  im  Tschad 
und der ZAR stationierten französischen Kon-
tingente  in  die  EUFOR  Tschad/ZAR  Mission 
überführt? Wenn ja, welche Einheiten?

11.  Existieren  Vereinbarungen  von  EUFOR 
Tschad/ZAR mit Frankreich bezüglich der Ge-
währleistung von ad hoc Nothilfe und Beistand, 
Close-Air-Support  und  des  Austausches  von 
Aufklärungsergebnissen? Wenn ja, welche sind 
dies  im  Einzelnen  und  welche  Rechte  und 
Pflichten beinhalten diese für beide Seiten?

12. Werden die EU-Staaten über die Truppen-
bewegungen und Flugzeugeinsätze der bereits 
im  Tschadund der  ZAR stationierten  französi-
schen  Einheiten,  die  außerhalb  des  EUFOR 
Tschad/ZAR-Einsatzes erfolgen, vorab bzw. ge-
nerell informiert?

13. Wie viele Flüchtlingslager existieren wo im 
Tschad und der ZAR und welche Flüchtlingsla-
ger sollen geschützt werden (bitte unter Angabe 
der  Anzahl  der  Flüchtlinge  je  Flüchtlingslager 
und der jeweiligen Truppenstärke)?

14. In welcher Entfernung von den Flüchtlings-
lagern sind die Einheiten jeweils stationiert und 
welchen konkreten Beitrag sollen die Einheiten 
von  EUFOR  Tschad/ZAR  zum  Schutz  der 
Flüchtlingslager vor Ort leisten?

15. Welchen Einschränkungen durch die Regie-
rungen  des  Tschads  und  der  ZAR  unterliegt 
das  EUFOR Tschad/ZAR Kontingent  hinsicht-
lich  der  Begleitung  und  des  Schutzes  von 
Flüchtlingen  und  Binnenvertriebenen  und 
Flüchtlingslagern vor Ort?

16. Welche Handlungsmöglichkeiten für die Er-
höhung der  Sicherheit  in  der  Region hat  EU-
FOR Tschad/ZAR im Fall  grenzüberschreiten-
der Kampfhandlungen und grenzüberschreiten-
den Waffenhandels vor dem Hintergrund, dass 
das Mandat eine direkte Beteiligung an Grenz-
sicherungsaufgaben verbietet?

17.  Dürfen  Angehörige  des  EUFOR 
Tschad/ZAR-Kontingents  ohne  Genehmigung 
der Regierungen des Tschads und der ZAR die 
gemeinsamen  Grenzen  passieren  und  wenn 
nicht,  welchen  Vorbehalten  unterliegt  der 
Grenzübertritt?

18. Hat es seit Beginn der EUFOR Tschad/ZAR 

Mission Grenzübertritte mit Zustimmung der su-
danesischen und der  zentralafrikanischen Re-
gierungen  gegeben?  Wenn ja,  wann  und  mit 
welchem Auftrag?

19. Welche Form der Zusammenarbeit und Ko-
ordination  zwischen EUFOR Tschad/ZAR und 
den AU-UN Missionen UNAMID (African Union/
United Nations Hybrid operation in Darfur) und 
BONUCA (United Nations Peacebuilding Office 
in the Central African Republic)  wurde verein-
bart?

20. Wie gestalten sich Kommunikation, Koope-
ration und Koordinationen zwischen den beiden 
Missionen  MINURCAT  und  EUFOR 
Tschad/ZAR?

21. Wie gestaltet sich die direkte Zusammenar-
beit zwischen den Streitkräften und der Polizei 
des Tschads und der ZAR und EUFOR Tschad/
ZAR und welche Maßnahmen beinhaltet dies in 
den Regionen, in denen die jeweiligen Regie-
rungen das Gewaltmonopol nicht  mehr durch-
setzen können?

22. Hat sich die Bundesregierung für eine UN-
geführte Militärmission im Tschad und der ZAR 
eingesetzt und wenn nein, welche Gründe spra-
chen nach Einschätzung der Bundesregierung 
gegen eine von der UNO geführten Militärmissi-
on im Tschad und der ZAR?

23. Welche Auswirkungen für die Neutralität der 
EU-Militärmission  hat  nach  Auffassung  der 
Bundesregierung  die  Dominanz  der  französi-
schen Truppen bei EUFOR Tschad/ZAR, gera-
de vor dem Hintergrund des jahrzehntelangen 
militärischen Engagements Frankreichs in bei-
den Staaten?

24.  Wie schätzt  die  Bundesregierung  die  Ak-
zeptanz  von  EUFOR  Tschad/ZAR  unter  den 
verschiedenen Konfliktparteien und in  der Be-
völkerung  im  Tschad  und  der  Zentralafrikani-
schen Republik ein (bitte mit Einschätzung zur 
Position jeder der Konfliktparteien)?

25. Verfügt die Bundesregierung über Kenntnis-
se oder  eine  Einschätzung darüber,  inwieweit 
Frankreich  konkrete  militärische  Unterstüt-
zungsleistungen für die tschadische Regierung 
leistet oder zu leisten plant? Wenn ja, welche?

26. Hat die Bundesregierung in dem zurücklie-
genden Jahr  mit  der  französischen  Seite  Ge-
spräche  über  einen  möglichen  Einsatz  der 
deutsch-französischen  EU-Battlegroup  im 
Tschad und der ZAR geführt? Wenn ja, wann 
und mit welchem Ergebnis?

27. Verfügt die Bundesregierung über Informa-
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tionen  oder  eine  Einschätzung  darüber,  ob 
Frankreich  plant,  während  der  französischen 
Ratspräsidentschaft  (2/2008)  die  dann  in  Ein-
satzbereitschaft stehende deutsch-französische 
EU-Battlegroup im Tschad einzusetzen?

28. Verfügt die Bundesregierung über Kenntnis-
se  grenzüberschreitender  Militäroperationen 
der  sudanesischen  Regierungsarmee und wie 
beurteilt sie diese politisch und völkerrechtlich?

29. Welchen Zusammenhang sieht die Bundes-
regierung zwischen den jüngsten Gefechten der 
Rebellen  mit  der  tschadischen  Regierungsar-
mee im Osten des Tschads im April 2008 und 
der Stationierung der EUFOR Tschad/ZAR?

30.  Wie kann  EUFOR Tschad/ZAR nach  An-
sicht  der  Bundesregierung  den  Schutz  von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen im Tschad 
und der ZAR gewährleisten und Zwangsrekru-
tierungen  verhindern,  insbesondere  vor  dem 
Hintergrund, dass EUFOR Tschad/ZAR keinen 
Zugang zu den Flüchtlingslagern hat?
31.  Welche konkrete Unterstützung haben die 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen im Tschad 
und der ZAR durch die EU-Staaten seit  2005 
erhalten und welche sind geplant?

32. Mit  welchen Maßnahmen wollen die Staa-
ten, die sich an EUFOR Tschad/ZAR beteiligen, 
den Wiederaufbau und die Entwicklung in die-
ser  Region  unterstützen  und  welche  Vorraus-
setzungen müssen nach Auffassung der  Bun-
desregierung dafür geschaffen werden?
33. Wie beurteilt  die Bundesregierung die Be-
fürchtung,  dass  die  militärischen  Kosten  des 

EUFOR Tschad/ZAR Einsatzes zu Lasten der 
Mittel  zur  humanitären  Versorgung  sowie  der 
langfristigen Entwicklung in der Region gehen?

34.  Werden über das durch den 10.  Europäi-
schen Entwicklungsfonds (EEF) zugesagte um-
fassende regionale Sicherheits-  und Friedens-
paket, welches Maßnahmen zur Verbesserung 
der humanitären Situation, zur Konfliktbearbei-
tung,  zu  Sicherheitssektorreformen,  Konflikt-
nachsorge  sowie  Unterstützungsleistungen  für 
die AU umfasst, auch Aufgaben bzw. Teilberei-
che von EUFOR Tschad/ZAR finanziert? Wenn 
ja, bitte einzeln aufschlüsseln nach Bereich und 
Höhe.

35. Welche Maßnahmen zur Unterstützung von 
Friedensverhandlungen  zwischen  den  Regie-
rungen des Tschads und der ZAR und den Wi-
derstandsgruppen  hat  die  Bundesregierung  in 
den  letzten  fünf  Jahren  ergriffen  und  welche 
sind geplant?

36.  Welche Kontakte – bilateral oder im Rah-
men der EU – hat die Bundesregierung zu Men-
schenrechtsorganisation  im  Tschad  und  der 
ZAR und wenn keine bestehen, plant sie, Kon-
takte aufzunehmen?

37.  Ist  die  Bundesregierung  der  Auffassung, 
dass auch die Konfliktparteien aus dem Sudan 
in den Versöhnungsprozess eingebunden sein 
sollten? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht?

Berlin, den 19. Mai 2008
Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine 
und Fraktion
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Mit Klarheit, Mut und 
Standhaftigkeit gestalten wir 
Politik - auch und gerade 
in der Opposition

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bin gebeten worden,  heute hier ein Gruß-
wort  zu sprechen. Bei einem Landesparteitag, 
der ein ganz gewöhnlicher Arbeitsparteitag ist, 
denn nach den Strapazen der Berge, kommen 
jetzt die  Mühen  der  Ebene,  die  einen  langen 
Atem benötigen und ohne die so stimulierende 
Spiegelung  in  den  Medien  auskommen  müs-
sen.  Also  ein  paar  Worte  der  Aufmunterung 
nach dem Motto: Arbeit hält jung. 

Es genügt nun nicht mehr, die Lügen und ge-
brochenen  Wahlversprechen  der  anderen  zu 
betrachten  und  aufzurechnen.  Es  bringt  auch 
nichts, sich immer wieder an den Farbenspielen 
möglicher Koalitionen zu erfreuen und damit die 
nahe oder auch fernere politische Zukunft auf-
zuhellen.  Gefragt  ist  jetzt  konkrete,  produktive 
Arbeit – und zwar nicht nur bei unseren neuen 
Bürgerschaftsabgeordneten,  sondern  bei  allen 
in unserer Partei. Es geht jetzt darum, unseren 
Wählerinnen und Wählern zu zeigen, dass un-
sere Themen und Forderungen nicht nur Papier 
und Worte sind,  sondern Leitlinien  für  unsere 
konkrete parlamentarische und außerparlamen-
tarische Arbeit. 

Ich habe Eure Arbeitsschwerpunkte für dieses 
Jahr gelesen, Oskar Lafontaine trägt seine vier 
Schwerpunkte bei jeder Gelegenheit  vor,  Gre-
gor Gysi hat deren sogar sieben – es mangelt 
also nicht an Schwerpunkten. Die Frage ist nur, 
wie gehen wir mit ihnen um? 

Die kurze Geschichte unserer beiden Parteien 
und die noch kürzere unserer vereinigten Links-
partei  haben  m.  E.  bereits  zwei  Lehren  ge-
bracht, die wir auch weiter beherzigen sollten: 

 Wir  haben  unsere  politische  Bedeutung  da-
durch erlangt, dass wir Probleme dieser Gesell-
schaft zu Themen der Auseinandersetzung ge-
macht  haben,  die  von  den  anderen  Parteien 
nicht nur vernachlässigt  worden sind, sondern 
geradezu tabuisiert worden sind. 

Niemand wollte an die Forderung nach einem 
Mindestlohn ran - wir haben sie gemeinsam mit 
den Gewerkschaften auf die Tagesordnung ge-
setzt.  Wir waren die Einzigen, die konsequent 
die Rente mit 67 abgelehnt haben, auch dieses 
gemeinsam mit den Gewerkschaften. Wir sind 
immer noch die Einzigen, die Hartz IV nicht nur 
reformieren, sondern abschaffen wollen. 

Und wir sind die Einzigen, die in der jetzt wieder 
beginnenden Steuerdebatte nicht nur von Steu-
ererleichterung, sondern auch von Steuererhö-
hung, und zwar für die bisher so reichlich be-
schenkten  Reichen  und  Besserverdienenden 
sprechen. 

Wir werden wohl auch die Einzigen sein, die die 
jetzt zur Debatte stehenden Steuererleichterun-
gen für die kleinen und mittleren Verdiener – für 
diese Steuererleichterungen sind wir ja auch – 
nicht  mit  weiteren Einschnitten in  die  öffentli-
chen Haushalte bezahlen wollen, sondern dafür 
Vermögens-,  Erbschafts-,  Unternehmens-  und 
Börsenumsatzsteuer  heranziehen  wollen.  Nur 
eine Erinnerung an unsere ständige Forderung, 
die Vermögenssteuer für Spitzenverdiener wie-
der einzuführen: Würden wir eine solche Steuer 
auf  dem  Niveau  der  USA  einführen,  würden 
über 100 Mrd. Euro in die öffentlichen Kassen 
kommen – und die neuen Steuerpflichtigen wür-
den nicht nach Monaco oder auf die Kaiman-In-
seln  verschwinden.  Die  Grund-,  Vermögens- 
und  Erbschaftssteuer  machen  in  Deutschland 
nur 0,9 % des Bruttoinlandsproduktes aus, der 
Durchschnitt in den Staaten der OECD liegt bei 
1,9 %, die Unternehmenssteuern erbringen bei 
uns  nur  1,3  %  des  BIP,  im  Durchschnitt  der 
OECD-Staaten jedoch 3,4 % und die gesamte 
Steuerabgabenquote liegt nach der OECD-Sta-
tistik vom Oktober 2007 in Deutschland bei 35,6 
%.  Würden  wir  sie  auf  den  Durchschnitt  der 
OECD-Staaten,  auf 40,8 % anheben, könnten 
die öffentlichen Haushalte über 120 Mrd. Euro 
Mehreinnahmen verfügen. Hier liegen die Quel-
len unseres Reichtums, der nur anders verteilt 
werden müsste. 

Wir sind auch die Einzigen, die der Privatisie-
rung öffentlicher Güter der Daseinsvorsorge, ob 
es  die  Gesundheitsversorgung,  die  Bildung,  
den  Verkehr  oder  das  Wohnen betrifft,  einen 
Riegel vorschieben wollen. Der Dresdner Sün-
denfall bei der Verscherbelung der städtischen 
Wohnungen war eine harte Lektion für uns. Sie 
hat nicht nur die linke Fraktion gespalten, son-
dern unsere Ablehnung der Privatisierung noch 
verstärkt  und  ein  deutliches  Warnzeichen  vor 
alle verführerischen Kompromisse gesetzt. 

Wir sind die Einzigen, die der Militarisierung der 
Außenpolitik, dem Einsatz der Bundeswehr für 
irgendwelche zweifelhafte Interessen Deutsch-
lands in der ganzen Welt ein konsequentes und 
eindeutiges Nein entgegensetzen – nicht nur in 
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Afghanistan, auch im Kongo, im Sudan und vor 
der libanesischen Küste. 

Das sind alles Forderungen und Positionen, die 
von  weiten  Teilen  der  Bevölkerung  getragen 
und unterstützt werden, weil sie die Spaltung in 
Arm  und  Reich  aufheben  wollen,  die  Men-
schenwürde und den internationalen Frieden si-
chern wollen. Diese Leute können wir allerdings 
nur überzeugen, uns auch ihre Stimme zu ge-
ben, wenn sie merken, dass wir nicht wackeln 
und es wirklich ernst meinen. 

 Die zweite Lehre, die wir schon jetzt aus unse-
rer kurzen Zeit  in der außerparlamentarischen 
und parlamentarischen Opposition ziehen kön-
nen, ist,  dass diese Opposition eine durchaus 
messbare  politische  Wirkung  erzielt  hat  und 
einen eigenständigen politischen Wert darstellt. 
Ich weiß, für die meisten Politikerinnen und Po-
litiker erfüllt sich das menschliche Leben erst im 
Minister-  oder  Senatorensessel.  Wir  können 
aber jetzt die alte Erkenntnis auch an uns selbst 
erfahren,  dass  Opposition  eine  wirkungsvolle 
Kraft  politischer Gestaltung entfaltet,  wenn sie 
nur konkret,  konsequent und überzeugend ist. 
Opposition ist ja nicht das Feld der Utopie und 
schon gar nicht der Illusion oder des Populis-
mus.  Sie  muss  sich  –  simpel  gesprochen  – 
auch  immer  um  die  Finanzierung  ihrer  Vor-
schläge kümmern. Aber sie erlaubt und fordert 
immer  wieder  eine Klarheit,  Kompromisslosig-
keit, ja Radikalität in ihrem politischen Denken, 
die  Regierungspolitikerinnen  und  –politiker  so 
hassen wie der Teufel das Weihwasser. Oppo-
sition erfordert Mut und Standhaftigkeit und wird 
deswegen auch geringer bezahlt als Regierung. 

Nur zwei aktuelle Beispiele, wo es um Klarheit 
und Kompromisslosigkeit geht, nicht einmal um 
Radikalität: 
Ich  unterstütze  nachdrücklich  Euren  Arbeits-
schwerpunkt,  mit  dem ihr  die  Initiative  „Mehr 
Demokratie“ und das „Bündnis gegen Rechts“ 
unterstützt.  Da  geht  es  um  die  Erleichterung 
und Verbindlichkeit  von Volksentscheiden und 
um das NPD-Verbot. Unsere Bürgerschaftsfrak-
tion hat es in einer ihrer ersten Anträge gefor-
dert  und  auf  die  Tagesordnung  gesetzt.  Die 
SPD-Fraktion  hat  auch  ein  Verbot  gefordert, 
wagt aber nicht, die Konsequenz aus ihrem An-
trag zu ziehen und die Entfernung der V-Leute 
des  Verfassungsschutzes  aus  den  Führungs-
etagen der Neonazis zu fordern. Das Bundes-
verfassungsgericht  hatte  nämlich  ausdrücklich 
den Abzug der  V-Leute  für  ein  erneutes  Ver-
botsverfahren gefordert, um erfolgreich zu sein. 
Die SPD-Fraktion ist offensichtlich zu feige, für 
ihren Antrag die Voraussetzungen zu schaffen, 
von denen sie weiß, dass sie für einen Erfolg 
vor  dem Bundesverfassungsgericht  notwendig 
sind.  Das  ist  Politik  auf  der  Basis  der  Täu-

schung und Unaufrichtigkeit, ein Lehrstück da-
für,  wie  Politik  jede  Glaubwürdigkeit  verspielt, 
eine Warnung für uns, nie in diese Niederungen 
des politischen Geschäfts abzurutschen. 

Ein  zweites  Beispiel:  Die  Bildungspolitik,  ein 
weiterer  Schwerpunkt  bestimmt  nicht  nur  für 
dieses Jahr. Es geht dabei nicht nur um die Ab-
schaffung von  Büchergeld  und  Studiengebüh-
ren oder die Wiedereinführung des Schülerfahr-
geldes.  Es  geht  um  die  Volksinitiative  „Eine 
Schule  für  alle“,  die  ja  nicht  nur  wir  und  die 
GEW, sondern auch die Grünen auf ihre Fah-
nen geschrieben haben. Ich habe ja Verständ-
nis dafür, dass in Koalitionsverhandlungen aus-
gerechnet mit den schwarzen Fetischisten des 
Gymnasiums eine solche Initiative nicht zu 100 
% durchzusetzen ist.  Aber man darf  sie doch 
nicht aus den politischen Augen verlieren. Man 
muss dieses Ziel,  wenn man von ihm wirklich 
überzeugt ist, auch weiterhin als Fixpunkt einer 
bildungspolitischen  Strategie  aufrecht  halten. 
Wenn  aber  die  Bildungssenatorin  Goetsch  – 
ehemals das grüne Aushängeschild der Volksi-
nitiative – sich jetzt aus dieser Initiative verab-
schiedet, so ist das mehr als schlechte Symbo-
lik.  Entweder  war  vorher  alles  nur  heißer 
Dampf,  oder  für  die  Senatorin  ist  das  Projekt 
gestorben.  Man  könnte  doch  durchaus  den 
Kompromiss mit der CDU als Etappe auf dem 
Weg der Volksinitiative zu weiter gesteckten bil-
dungspolitischen Zielen akzeptieren, ohne sich 
gleich  von  ihr  durch  Austritt  zu  distanzieren. 
Oder hat ihr Ole von Beust das Stöckchen hin-
gehalten, über das sie springen musste? In der 
Zeitung  lese  ich  von  einem  „faulen  Kompro-
miss“. Nein, nicht der Kompromiss ist faul. Bei 
allem Respekt für Frau Goetsch: Die neue Se-
natorin ist faul. 

Regierungskoalitionen  müssen  nicht  solche 
Selbstdemontagen mit sich bringen – wir haben 
allerdings schon mehr und leider auch schlim-
mere bei den Grünen erlebt. Betrachten wir sie 
als Warnung für unseren weiteren Weg in die 
parlamentarische Politik. 

 Zum Schluss erlaubt mir noch eine letzte Be-
merkung  aus  der  nun  gut  zweimonatigen  Di-
stanz zur Bürgerschaftswahl. Das Ergebnis hat 
uns gezeigt, dass wir noch keine Stammwähler-
schaft haben, die auch noch dann zu uns steht, 
wenn uns Fehler unterlaufen oder die Medien 
ihre Treibjagd anfachen. Wir haben sehr viele 
Protest- und Wechselwähler, um die wir immer 
wieder erneut werben müssen. Das geht durch 
glaubwürdige  Politik  und  die  Werbung  neuer 
Mitglieder.  Der Rechenschaftsbericht  des Vor-
standes hat nach der Parteigründung steigende 
Mitgliederzahlen verzeichnet, und vielleicht hat 
die  erfolgreiche  Bürgerschaftswahl  ja  einen 
ähnlichen  Schub gegeben.  Doch  diese  Ereig-
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nisse sind vorüber. Wir müssen uns also im po-
litischen  Alltag  um neue  Mitglieder  bemühen. 
Aber  nicht  weil  wir  schöne  Zahlen  brauchen, 
sondern  weil  wir  politische  Menschen  wollen, 
die  in  unseren  Arbeitskreisen  und  Arbeitsge-
meinschaften mitarbeiten. Also eine zusätzliche 
Aufgabe für jeden von uns. 

Und  nun  wünsche  ich  Euch  einen  arbeitsrei-
chen, aber dennoch entspannten und erfolgrei-
chen Parteitag! 
 

Rede  beim  1.  Landesparteitag  der  LINKEN. 
Hamburg, 17. Mai 2008

Schaltet die V-Leute ab, 
damit die NPD verboten 
werden kann!

Liebe Freundinnen und Freunde,

warum schlagen wir  uns immer noch mit  den 
Neonazis herum? Warum müssen wir  uns im-
mer wieder mit Naziaufmärschen abfinden, die 
die Innenbehörde nicht verbieten will,  während 
unsere Demo-Route verboten wird? Dabei be-
haupten alle, von Beckstein über Schäuble bis 
Beck  und  Naumann,  dass  sie  die  Neonazis 
nicht  wollen,  dass  die  NPD verboten  werden 
müsse. Es ist gerade ein halbes Jahr her, dass 
die SPD hier in Hamburg auf ihrem Parteitag in 
einem  Grundsatzpapier  festgestellt  hat,  dass 
die  Sozialdemokratie  „keinen  Zweifel“  habe, 
„dass  die  NPD  eine  aggressiv-kämpferische 
Grundhaltung  gegenüber  unserer  freiheitlich-
demokratischen  Grundordnung  hat.  Deshalb 
muss die NPD verboten werden.“ Doch es ge-
schieht  nichts.  Um ein Verbot  aktiv  zu betrei-
ben, braucht man nicht in der Regierung zu sit-
zen,  das  kann  man auch  aus  der  Opposition 
heraus unternehmen. So fordere ich die SPD-
Genossinnen und Genossen auf, schließt Euch 
dem Antrag der Linksfraktion in der neuen Bür-
gerschaft an. Wir wollen die schwarz-grüne Re-
gierung  verpflichten,  endlich  das  Verbot  der 
NPD mit einem neuen Antrag zum Bundesver-
fassungsgericht durchzusetzen.

Wir wissen alle, dass der erste Anlauf in Karls-
ruhe vom Oktober 2001 nur an der Dummheit 
oder vielleicht auch an der Unwilligkeit der Be-
hörde von Otto Schily gescheitert ist. Das Ver-
fassungsgericht ist gar nicht bis zur Prüfung der 
Verfassungswidrigkeit  vorgedrungen,  weil  sie 
feststellen musste,  dass das vorgelegte  NPD-
Material offensichtlich zu großen Teilen von V-

Leuten  des  Verfassungsschutzes  in  der  NPD 
verfasst worden war. Da stellt sich doch sofort 
die Frage, wer hat wen unterwandert? Der Ver-
fassungsschutz  die  NPD  oder  die  NPD  den 
Verfassungsschutz? Wie viele Neonazis sitzen 
eigentlich  im  Verfassungsschutz?  Und  warum 
sitzen  sog.  Verfassungsschützer  in  der  NPD? 
Um dieser Partei  die hetzerischen Parolen zu 
schreiben, ihr die Wege und Tricks durch das 
Gestrüpp der Behörden zu zeigen, ihr Tipps zu 
geben,  wie  sie  am besten  an  die  staatlichen 
Gelder kommt?

Das  Bundesverfassungsgericht  hat  im  März 
2003  in  der  Ablehnung  des  Verbotsantrages 
dem  Schily-Ministerium  seine  Unfähigkeit  um 
die Ohren gehauen und genau aufgezeigt, wie 
man einen Antrag  erfolgreich stellen  kann: „Es 
ist die Pflicht der Antragsteller, durch sorgfältige 
Vorbereitung der Anträge die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Durchführung eines Ver-
botsverfahrens  zu  schaffen.  Deshalb  müssen 
die staatlichen Stellen rechtzeitig vor dem Ein-
gang des  Verbotsantrags  beim Bundesverfas-
sungsgericht  – spätestens mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Absicht, einen Antrag zu 
stellen – ihre Quellen in den Vorständen einer 
politischen Partei ‚abgeschaltet‘ haben; sie dür-
fen nach diesem Zeitpunkt keine die ‚Abschal-
tung‘ umgehende Nachsorge betreiben, die mit 
weiterer  Informationsgewinnung  verbunden 
sein kann, und müssen eingeschleuste V-Leute 
zurückgezogen  haben.“  Es  war  also  nur  ein 
Verfahrenshindernis, welches den Antrag schei-
tern ließ. Und dieses Hindernis kann man be-
seitigen.
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Also  lautet  unsere  Forderung:  schaltet  die  V-
Leute  ab,  zieht  sie  aus  den  Vorständen  der 
NPD zurück. Dieses ist eine weitere Forderung 
des  Antrags  der  Linksfraktion  in  der  Bürger-
schaft, den die SPD in der Opposition und die 
Grünen in der Regierung unterstützen könnten 
– und schon hätten wir die Mehrheit. Oder ha-
ben  die  Innenbehörden  Angst,  dass  die  NPD 
durch den Abzug der V-Leute zusammenbricht 
und aktionsunfähig wird? Es gibt kein überzeu-
gendes Argument für die Notwendigkeit der V-
Leute in den Vorständen der NPD. Haben sie 
eine einzige  der  fremdenfeindlichen Gewaltta-
ten verhindert? Haben sie den Vormarsch in die 
Landtage  von  Sachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern  aufgehalten?  Wer  war  es,  der  den 
Einzug der NPD in die anderen Landtage ver-
hindert hat? Die Wählerinnen und Wähler – die 
sogenannte  Zivilgesellschaft  –  und  nicht  der 
Verfassungsschutz.

Die  Innenministerkonferenz  hat  eine  Arbeits-
gruppe  Rechtsextremismus  gebildet,  die  bis 
Mitte April Material zusammentragen sollte, um 
die Chancen für ein neues Verbotsverfahren zu 
prüfen. Aber schon diese Vorbereitungen wer-
den  von  den  unionsregierten  Bundesländern 
sabotiert, die sich weigern, Belastungsmaterial 
aus ihren Verfassungsschutzämtern zur Verfü-

gung zu stellen. Und auch die meisten SPD-In-
nenminister und die Hamburger SPD in ihrem 
jüngsten Antrag in der Bürgerschaft sind nicht 
bereit,  rechtzeitig  alle  V-Leute  des  Verfas-
sungsschutzes aus den Gremien der NPD ab-
zuschalten und abzuziehen. Ich frage CDU und 
SPD, was ist dann die Forderung nach Verbot 
der NPD überhaupt wert, wenn man nicht ein-
mal  bereit  ist,  die  Voraussetzungen  dafür  zu 
schaffen? Ist das alles nur leeres Gerede und 
Geschwätz? Ich fordere hier die Grünen in der 
Bürgerschaft  und  im  Senat  auf,  dieses  Spiel 
nicht mitzumachen und ernsthaft die Vorausset-
zungen für ein Verbotsverfahren zu schaffen.   

Manchmal  erscheint  es  mir,  als  wenn  unser 
Kampf  gegen  Neonazis  und  Neofaschismus 
leichter  wäre  ohne  die  staatlichen  Behörden. 
Aber wir dürfen nicht resignieren. Wir brauchen 
für  unseren  täglichen  Widerstand  gegen  die 
Neonazis  ein  Verbot  der  NPD,  um ihnen den 
Mantel  der  „Legalität“  auszuziehen,  um ihnen 
den immer wieder erteilten Schutz der Gerichte 
zu  nehmen.  Denn  Faschismus  ist  keine  Mei-
nung sondern ein Verbrechen! 

Rede bei der Kundgebung gegen den Naziauf-
marsch in Hamburg-Barmbek, 1. Mai 2008

Wer menschenwürdige 
Pflege will, muss für die 
Rekommunalisierung der 
Pflegebetriebe sorgen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt Berufe, in denen Streiks eine besondere 
Brisanz haben. Das sind Berufe, in denen der 
Dienst am Mitmenschen ganz unmittelbar ist, in 
denen oft  Leib und Leben auf  dem Spiel  ste-
hen.  Wenn Feuerwehrleute  streiken,  Sanitäter 
oder Altenpflegekräfte, dann ist das ein beson-
deres Alarmsignal. 

Ich habe mir die jüngste Stellungnahme der Ge-
schäftsleitung  angeschaut,  mit  der  diese  die 
Armseligkeit ihres Tarifangebots begründet. Es 

ist wirklich armselig, denn in Anbetracht der ex-
plodierenden  Lebenshaltungskosten  wäre  mit 
diesem Tarif nicht einmal eine annähernde Re-
allohnsicherung drin. 

Die Begründung ist ebenfalls sehr kurz gehal-
ten. Sie zeigt aber, warum die Pflege in Ham-
burg und in Deutschland selbst zum Pflegefall 
geworden ist. Die Geschäftsleitung schreibt, der 
Tarif des öffentlichen Dienstes sei

„für einen im Markt tätigen Pflegeanbieter nicht 
refinanzierbar.“
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Wir erinnern uns an die politischen Diskussio-
nen im Vorfeld der Privatisierung von pflegen & 
wohnen.  Gerade die,  die  Privatisierung befür-
wortet  haben, waren es,  die mit  dem Verkauf 
der kommunalen Einrichtungen nicht nur kurz-
fristig Haushaltslöcher stopfen wollten, sondern 
auch versprachen, durch die Privatisierung wer-
de künftig mehr Geld für Pflege da sein. 

Die LINKE, die Gewerkschaft ver.di und andere 
aufmerksame Beobachter haben schon damals 
solchen  Milchmädchenrechnungen  widerspro-
chen. Denn die „Refinanzierung“ einer Investiti-
on muss für einen privaten Investor nun einmal 
einen Posten berücksichtigen, der in den Kalku-
lationen  öffentlicher  Betriebe  gar  nicht  vor-
kommt: nämlich den Profit, den private Eigentü-
mer von ihrem Betrieb erwarten. 

Der  privatisierungswütige  Senat  hat  dennoch 
akzeptiert, dass die Gewinne der neuen Eigen-
tümer die Geldmittel weiter verknappen, die für 
eine menschenwürdige Gestaltung des Pflege-
betriebs notwendig sind. Die vitalen Interessen 
der  Beschäftigten,  der  Pflegebedürftigen  und 
der vormaligen Eigentümer von pflegen & woh-
nen,  also  der  Bürgerinnen  und  Bürger  dieser 
Stadt, fielen vollkommen unter den Tisch. 

Wir wissen doch alle: Wenn ein Gut der öffentli-
chen  Daseinsvorsorge,  auf  das  jeder  Mensch 
einen Anspruch an die Gemeinschaft  hat,  zur 
Ware gemacht  wird,  dann  müssen  mit  dieser 
Ware in erster Linie Gewinne erzielt werden. 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger machen tag-
täglich  einen  Knochenjob,  einen  Job,  der  so-
wohl  körperlich  als  auch psychisch  oft  an die 
Grenzen der Belastungsfähigkeit geht. In kaum 
einer Branche ist  Unterbesetzung so alltäglich 
wie in der Pflege, und in keiner Branche sind 
die Folgen so verheerend wie hier: Überlastung 

bis  hin  zum  Burnout  bei  den  Beschäftigten, 
Fließbandabfertigung bis  hin  zum Pflegefehler 
bei den Bedürftigen. 

Einen  menschenwürdigen  Lebensabend 
wünscht sich jeder und jede für sich selbst und 
die Angehörigen. Er kann aber nur gewährleis-
tet werden, wenn die Pflege nicht finanziell aus-
getrocknet  wird.  Es  muss  mehr  Arbeitsplätze, 
bessere Arbeitsbedingungen und bessere Ver-
gütung geben, um menschenwürdige Pflege zu 
gewährleisten – menschenwürdig  für die Pfle-
gebedürftigen,  und  menschenwürdig  auch  für 
die Pflegenden. Genau dies wurde aber schon 
mit der Privatisierungsentscheidung blockiert. 

Das vorliegende Tarifangebot der Geschäftslei-
tung ist skandalös. Natürlich nicht aus Perspek-
tive der neuen Eigentümer, die eben in erster 
Linie  auf  das Gewinnmachen ausgerichtet  ist. 
Sondern  aus  Perspektive  der  Politik,  die  ein 
Gemeinwesen zu organisieren hat, das für alle 
sorgt.  In  ihrem Privatisierungswahn  hat  diese 
Politik  versagt.  Sie  muss  dringend  anfangen, 
ihre Irrtümer zu korrigieren. Das heißt nichts an-
deres,  als  dass  sie  mit  der  Rekommunalisie-
rung  aller  Einrichtungen  der  öffentlichen  Da-
seinsvorsorge beginnen muss. Dazu gehört der 
ehemalige LBK, dazu gehören Stadtwerke, und 
dazu gehört insbesondere auch pflegen & woh-
nen. 

Ich  wünsche Euch in  den weiteren Auseinan-
dersetzungen viel Aufmerksamkeit in den Medi-
en, viel Zuspruch und Unterstützung und vor al-
lem: viel Erfolg. 

Grußwort  bei  der  Streikkundgebung  der  Be-
schäftigten von pflegen & wohnen am 11. Juni 
2008
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Auf Bush folgt der 
demokratische Imperialismus

Ein »Bund der Demokratien« sollte die Verein-
ten Nationen aushebeln, sagt Senator McCain 

Seit  Jahren suchen Think  Tanks in  den USA 
nach Konstruktionen, mit denen sich eine Inter-
ventionsstrategie jenseits der UNO legitimieren 
lässt.  Auch  wenn  den  USA bei  ihren  Völker-
rechtsbrüchen stets  eine Zahl  »williger«  Staa-
ten  folgt  –  Widerstände  bleiben.  Präsident-
schaftsbewerber  John  McCain  hat  sich  dazu 
mit recht dezidierten Vorstellungen zu Wort ge-
meldet. 

Zunächst  war  es  die  »humanitäre 
Katastrophe«,  die  1999  eine  Bombardierung 
Jugoslawiens  trotz  offenkundig  fehlender  völ-
kerrechtlicher  Grundlage  hinlänglich  zu  legiti-
mieren  schien.  Aber schon  im Darfur-Konflikt, 
der 2002 im Westen des Sudan ausbrach, ver-
mochte der angebliche Völkermord trotz erheb-
lichen Propagandaaufwandes nicht für den ge-
wünschten Interventionswillen  zu  sorgen.  Und 
auch  die  von  der  Internationalen  Kommission 
über Intervention und Staatssouveränität entwi-
ckelte  Schutzverantwortung  der  Staaten  –  re-
sponsibility  to protect   –  erbrachte    bislang 
keine    normative  Interventionsermächtigung, 
obwohl sie 2005 von der UN-Generalversamm-
lung in einer Resolution übernommen wurde. 

Die US-Regierung hatte den Terroranschlag auf 
das  World  Trade  Center  vom 11.  September 
2001 genutzt, um die permanente Selbstvertei-
digung  an  allen  Brennpunkten  der  Erde  zu 
rechtfertigen. Seit fast sieben Jahren muss die-
se »Ermächtigung« nun schon von Afghanistan 
bis Somalia herhalten, ohne dass ein Ende ab-
sehbar und ein  solch unbegrenzter  Kriegsein-
satz noch  mit Artikel 51 der UN-Charta, der die 
Selbstverteidigung definiert, zu begründen ist. 

Deshalb wurde bereits im September 2002 in 
der New Security Strategy der USA die Bedro-
hung durch Massenvernichtungsmittel  als wei-
tere Legitimation für militärisches Eingreifen er-
funden.  Sie  soll  präventives  Handeln  ermögli-
chen, um schon Erwerb oder Herstellung dieser 
Waffen zu verhindern. Artikel 51 ist jedoch so 
formuliert, dass präventive Maßnahmen ausge-
schlossen  sein  sollen.  Die  US-Regierung  hat 
dennoch versucht,  damit ihren Angriff  auf den 
Irak zu begründen und scheiterte an ihren eige-
nen Lügen. Die Legitimationsstrategie für eine 
Intervention  gegen  Iran  wurde  so  durch  die 
Amerikaner weitgehend selbst entwertet. 

Erinnern wir  uns auch an den Vorstoß einiger 
Staaten, im Vorfeld des Irak-Krieges, im März 
2003,  die  UN-Generalversammlung  mit  den 
Kriegsplänen der USA zu befassen, da der Si-
cherheitsrat zu keiner Entscheidung fand. Eine 
solche Möglichkeit hatten die USA während des 
Korea-Krieges (1950-53) selbst eröffnet, als die 
Sowjetunion den Sicherheitsrat  blockierte.  An-
fang November  1950  hatte  US-Außenminister 
Dean Acheson die berühmte Resolution 377 V 
– genannt Uniting for Peace – durchgesetzt, um 
die Generalversammlung an Stelle des gelähm-
ten  Sicherheitsrats  mit  den  Fragen  der  Frie-
denssicherung  zu  befassen.  Darin  heißt  es: 
»Falls  der  Sicherheitsrat  mangels  Einstimmig-
keit seiner ständigen Mitglieder es in einem Fall 
offenbarer Bedrohung des Friedens, eines Frie-
densbruchs oder einer Angriffshandlung unter-
lässt, seine primäre Verantwortung für die Auf-
rechterhaltung des internationalen Friedens und 
der Sicherheit auszuüben, (soll) die Generalver-
sammlung unverzüglich die Angelegenheit  be-
raten ..., um den Mitgliedern geeignete Empfeh-
lungen  für  Kollektivmaßnahmen zu  geben,  im 
Falle des Friedensbruches oder einer Angriffs-
handlung auch  für  den  Gebrauch bewaffneter 
Kräfte, wenn das nötig ist, um den internationa-
len  Frieden  und  die  internationale  Sicherheit 
aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.« 

Angesichts des eindeutigen Kräfteverhältnisses 
in der damals 59 Mitglieder zählenden General-
versammlung war die Resolution für die Sowje-
tunion ein schwerer Rückschlag, da auf diesem 
Weg ihr Vetorecht außer Kraft gesetzt werden 
konnte. Sie protestierte seinerzeit heftig gegen 
diesen Bruch der UN-Charta, wandte aber spä-
ter – etwa bei der Suezkrise 1956 – die Resolu-
tion  selbst  an.  Heute  gilt  diese  gewohnheits-
rechtlich als Möglichkeit, die Generalversamm-
lung mit  Fragen zu befassen,  die an sich zur 
Kompetenz des Sicherheitsrats gehören. 

Als nun dieser Weg 2003 in Sachen Irak vorge-
schlagen wurde, intervenierten die USA bei al-
len  UN-Mitgliedsstaaten  mit  der  Aufforderung, 
gegen eine solche Resolution zu stimmen oder 
sich  der  Stimme  zu  enthalten.  Am  18.  März 
2003, drei  Tage vor  Kriegsausbruch,  erhielten 
sie  einen Brief,  in  dem zu lesen war:  »Ange-
sichts der hoch angespannten Atmosphäre wür-
den  die  USA  eine  Sitzung  der  Generalver-
sammlung zum Irak als nicht hilfreich und ge-
gen  die  USA gerichtet  ansehen.  Nehmen Sie 
bitte  zur  Kenntnis,  dass  diese  Frage  ebenso 
wie Ihre Haltung dazu für die Vereinigten Staa-
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ten wichtig ist.« Diese Warnung – ergänzt um 
den Hinweis, eine solche Entscheidung würde 
die  UNO weiter  schwächen – reichte,  um die 
Generalversammlung zu disziplinieren. 
So erfolgreich diese indirekte Drohung damals 
war,  musste  dennoch ein  anderes Modell  der 
Legitimation gefunden werden, um die UNO zu 
umschiffen. Es sollte unabhängig von den vari-
ierenden  Zielobjekten  des  Eingriffs  (schwere 
Menschenrechtsverletzungen,  Terrorismus, 
Massenvernichtungsmittel)  definiert  sein.  Die 
Überlegung  war,  dass  sich  Legitimation  nicht 
nur  durch die  Verwerflichkeit  des zu bekämp-
fenden Missstandes oder die Quantität der Zu-
stimmenden  (UN-Generalversammlung),  son-
dern auch durch deren moralische – sprich:  de-
mokratische – Qualität herstellen lässt. Und so 
geistern seit einigen Jahren die Bezeichnungen 
Alliance of Democracies oder Concert of Demo-
cracies durch die außenpolitische Debatte, die 
sich nun der republikanische Präsidentschafts-
kandidat  John  McCain  unter  dem  Begriff 
League of Democracies zu Eigen gemacht hat. 
Die Idee dahinter ist so einfach wie reaktionär: 
Sie strebt den Aufbau einer alternativen institu-
tionellen Form neben der UNO und der NATO 
an.  Erst  kürzlich  wurde  diese  neue  Koalition 
gutwilliger Demokratien deutschen Parlamenta-
riern in Washington präsentiert. Autor des Kon-
zepts  ist  Robert  Kagan,  als  neokonservativer 
Publizist  ein  Berater  McCains,  der  schon  seit 
langem gegen die Fesselung des US-Imperia-
lismus durch UNO und Völkerrecht anschreibt. 

Für Kagan haben die Vereinten Nationen in al-
len größeren Konflikten seit dem Untergang der 
Sowjetunion versagt  – dies nicht  zuletzt,  weil 
sie über ein antiquiertes Instrumentarium verfü-
gen.  Vordergründig  geht  es  Kagan  um  den 
Kampf gegen AIDS, gegen Armut oder gegen 
den  Klimawandel.  Im  Zentrum  stehen  freilich 
die  harten  sicherheitspolitischen  Entscheidun-
gen – da sei die UNO nur hinderlich, weil  sie 

sich  auf  Grund  des  Vetomechanismus  selbst 
blockiere. Sie müsste daher durch einen Bund 
von bis zu 60 Demokratien ergänzt oder gar er-
setzt werden, deren demokratische Verfassun-
gen dazu legitimieren, sich über eine reformun-
fähige UNO und  ihre  Charta  zu  erheben und 
brennende Probleme notfalls  militärisch zu lö-
sen. Der Bund der Demokratien – so Kagan – 
»könnte dort handeln, wo die Vereinten Natio-
nen versagen, um an Orten wie Darfur mensch-
liches Leiden zu lindern ...  Er könnte denjeni-
gen ungehinderten Marktzugang gewähren, die 
die Werte wirtschaftlicher  und politischer  Frei-
heit  teilen.  Er  könnte  Druck  auf  Tyrannen  in 
Burma und Simbabwe ausüben, mit oder ohne 
Zustimmung Moskaus oder Pekings. Er könnte 
gemeinsame Sanktionen  gegen  den  Iran  ver-
hängen ...« 

Wieso sich der Bund der Demokratien wirksa-
mer um all das kümmern kann als die Vereinten 
Nationen,  erschließt  sich  nur  aus  der  Sicht 
eben dieser Demokratien. Natürlich können sie 
ihre  Interessen  besser  so  durchsetzen,  als 
wenn zahlreiche andere Staaten auch mitreden. 
Die Erzwingung eines ungehinderten Zugangs 
zu  den  Märkten  steht  seit  Jahrzehnten  ganz 
oben auf der Wunschliste dieser Demokratien. 
Seine  Vollendung  fände  dieses  neokoloniale 
Konzept natürlich dann, wenn der »Bund« sein 
überwältigendes militärisches Potential frei von 
den  notorischen  Veto-Bremsen  Russland  und 
China einsetzen könnte. In den USA schmückt 
man  das  bisherige  Modell  des  Imperialismus 
gern mit dem Begriff »liberal«. McCain könnte 
im  Fall  seines  Wahlsieges  seine  Außenpolitik 
unter  das Signum »demokratischer  Imperialis-
mus« stellen. Ob die USA allerdings in einem 
Bund von  60 Vasallen ihre  Interessen besser 
durchsetzen  können  als  im  Sicherheitsrat  mit 
15 Mitgliedern, ist außerordentlich fraglich. 

Erschienen in: Freitag 27, 4. Juli 2008
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